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1. Vorbemerkungen 
 

• Der vorliegende Haushalt weist eine Unterdeckung von 11,5 Mio. EUR aus, die durch die Ausgleichsrücklage 
gedeckt wird. Bis zum Endes des Finanzplanungszeitraumes 2027 ist die Ausgleichsrücklage allerdings nahezu 
aufgebraucht. 

• Dieser fiktiver Ausgleich des Haushaltes 2024 ist allerdings nur mit der Umsetzung von umfangreichen Konsoli-
dierungsmaßnahmen möglich, die für das Planjahr 2024 einen Gesamtbetrag von 6,3 Mio. EUR ausmachen. 
Neben der Ausschöpfung von Einnahmepotentialen und konsequenter Kalkulation von kostendeckenden Be-
nutzungsgebühren sind Ausgabekonsolidierungen durch Prozessoptimierungen, Organisationsentwicklungen, 
Streichen bzw. Verschieben von Projekten und Maßnahmen sowei Standardsenkungen in einer Gesamthöhe 
von 3,0 Mio. EUR vorgenommen wordnen. 

• Die Isolierung von pandemie- und ukrainiekriegbedingten Belastungen, die im Haushalt 2023 noch insgesamt 
rd. 8,9 Mio. EUR betragen haben, sind ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr möglich. Da sich die Folgewir-
kungen weiterhin belastend auf den Haushalt auswirken, erhöht sich das Haushaltsdefizit im Ergebnisplan ent-
sprechend. 

• Der Kreis Lippe hat eine massive Erhöhung der Allgemeinen Kreisumlage für 2024 angekündigt. Vorläufig wird 
mit einem Gesamtvolumen von 233,0 Mio. EUR gerechnet. Für Detmold bedeutet dies einen Anstieg um 7,4 
Mio. EUR von 50,7 Mio. EUR in 2022 auf 58,1 Mio. EUR für 2024. Einige Eckdaten können sich allerdings noch 
im laufenden Haushaltsverfahren des Kreises verändern (u.a. Landschaftsumlage). 

• In den Konsolidierungsmaßnahmen ist für 2024 die Anhebung der Grundsteuer A von derzeit 207 v. H. auf 279 
v. H. sowie die Erhöhung der Spielgerätesteuer von 19% auf 20% vorgesehen. Darüber hinaus sind ab 2025 
Erträge auch einer Erhöhung der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer enthalten, die so umgesetzt werden, 
wenn sich im Rahmen der Budgetaufstellung 2025 die finanziellen Rahmenbedingungen nicht wesentlich ver-
bessert darstellen. Bei den kurz- und mittelfristigen Steuererhöhungen handelt es sich um eine Anpassung an 
die Durchschnittswerte von vergleichbaren Kommunen in NRW. 

• Bei den Benutzungsgebühren sind jeweils Erhöhungen in den Bereichen Krankentransport- und Rettungsdienst, 
Friedhöfe, Fäkalschlammabfuhr sowie Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung vorgesehen.  

• Bei der Gewerbesteuer wurde ausgehend von dem Planansatz 2023 i. H. v. 49,9 Mio. EUR für die Planung 
2024 eine Steigerungsrate gemäß den Orientierungsdaten von 3,4 % zu Grunde gelegt, so dass sich ein Plan-
wert von 51,6 Mio. EUR ergibt.  

• Bei den Schlüsselzuweisungen kommt es zu einer Erhöhung um 6,2 Mio. EUR gegenüber dem Plan 2023. Dies 
ist u.a. auf die unterdurchschnittliche Steuerentwicklung in Detmold und einer leichten Erhöhung der Schlüs-
selmasse infolge der gestiegenen Steuereinnahmen des Landes bei gleichzeitiger Anpassung der Berech-
nungsfaktoren zurückzuführen. 

• Bei dem Anteil an der Einkommensteuer wurden die Empfehlungen aus den neuen Orientierungsdaten des 
Landes übernommen (41,5 Mio. EUR). Gegenüber dem Haushalt 2023 bedeutet dies einen Anstieg um  
2,0 Mio. EUR. 

• Der Personalaufwand erhöht sich 2024 gegenüber dem Plan 2023 um insgesamt 5,4 Mio. EUR. Neben den 
Steigerungen aus den Tarifabschlüssen (+6,5 Mio. EUR abzügl. 2,0 Mio. EUR bereits eingeplanter Erhöhun-
gen) und Verbesserungen durch geringere Arbeitgebernebenkosten (-0,6 Mio. EUR) wurden auch Mehrbedarfe 
(insges. 1,6 Mio. EUR) für neue Aufgaben/ Projekte aufgrund von politischen Beschlüssen berücksichtigt. Die 
konsolidierten Bedarfe durch die Verwaltung erbringen eine Kostenreduzierung von 0,3 Mio. EUR. Darüber hin-
aus wird eine Erhöhung von Ausbildungskosten von 0,2 Mio. EUR eingeplant.  

• Für den Ausgleich von Verlusten der städtischen Beteiligungsgesellschaft DetCon GmbH wurde in das Planjahr 
2024 ein unveränderter Betrag i.H.v. 3,7 Mio. EUR eingestellt.  

  



 
 

• Der erstmalig neben dem gesetzlichen Haushalt für das Jahr 2023 aufgestellte Nachhaltigkeitshaushalt wird in 
einer fortentwickelten Form dargestellt. Im Rahmen des Projektes Verwaltung 2.030 wurde zunäsht am Beispiel 
des Themenfeldes Mobilität ein „Globalbudget“ dargestellt. Mittlerweile ist der gesamte Haushalt in dieser Struk-
tur dargestellt und über das IKVS abrufbar. 

• An Investitionen werden in 2024 rd. 48,1 Mio. EUR berücksichtigt, welche sich auf folgende Bereiche aufteilen: 

 

- 21,8 Mio. EUR für Tiefbaumaßnahmen (Straßen / Brücken / Tunnel, Kanal- und Wasserbau,  
                             Bau von Spiel- und Sportanlagen, Hochwasserschutz),  

-   7,1 Mio. EUR für Schulen (Schulentwicklungsplanung /  Belastungsausgleich G9 / Sonderliste), 
-   2,0 Mio. EUR für den Sozialen Wohnungsbau, 
-   1,7 Mio. EUR für den Neubau KiTa Britensiedlung, 
-   1,2 Mio. EUR für die weitere Entwicklung der Britensiedlung, 
-   0,4 Mio. EUR für Maßnahmen im Bereich des Hornschen Tores, 
-   0,4 Mio. EUR für Photovoltaikanlagen, 
-   0,4 Mio. EUR für Mobilität.Punkt Lustgarten (Planungskosten), 
-   0,3 Mio. EUR für Baumaßnahmen Ferdinand-Brune-Haus, 
-   0,3 Mio. EUR für Umbau / Umnutzung der Pavillons am Kaiser-Wilhelm-Platz,  
-   0,3 Mio. EUR für das Verwaltungsgebäude Heldmanstr. (Außenanlagen), 
-   0,2 Mio. EUR für die Schule am Wall, 
-   0,2 Mio. EUR für den Aufzug Bahnhof Detmold,  
-   0,2 Mio. EUR für RLT-Anlagen in städtischen Gebäuden, 
-   0,2 Mio. EUR für den Neubau der Rettungswache,  
-   0,1 Mio. EUR für Umbau / Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hiddesen,  
-   0,1 Mio. EUR für die Urnenwandanlage am Waldfriedhof Kupferberg,  
-   0,1 Mio. EUR für die Umsetzung Kommunaler Klimaschutz,  
-   0,1 Mio. EUR für die Umgestaltung der Adlerwarte,  
-   0,3 Mio. EUR für Planungskosten und sonstige Hochbaumaßnahmen,  
-   3,4 Mio. EUR für Baulandmobilisierung / den Erwerb von Grundstücken, 
-   6,9 Mio. EUR für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sowie 
-   0,4 Mio. EUR für den Erwerb von Finanzanlagen.  

   
Änderungen und zeitliche Verschiebungen der aufgeführten Investitionen können sich je nach politischer Be-
schlusslage noch ergeben. 
 

• Die Nettoneuverschuldung für Investitionskredite steigt in 2024 um 9,3 Mio. EUR. Unterstellt, dass nur rd. 90% 
der veranschlagten Investitionen zur Auszahlung kommen, beträgt der Anstieg 7,0 Mio. EUR.  

• Die Tilgungsleistungen wurden an die fortschreitende Kreditentwicklung angepasst. Gegenüber 2023 ist der 
Ansatz für 2024 um rd. 0,7 Mio. EUR erhöht worden, was letztlich über zusätzliche Kassenkredite zu finanzie-
ren ist. 

• Die Kassenkredite erhöhen sich bei Umsetzung aller Planungen in 2024 um 23,0 Mio. EUR. Bis Ende des Fi-
nanzplanungszeitraumes umfassen die Planungsprognosen zusätzliche Kassenkredite in Höhe von insgesamt 
60,9 Mio. EUR.  

  



 
 

2. Gesetzliche Grundlagen 
 

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) und der Kom-
munalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Einbezogen wurden die am 
14.12.2022 veröffentlichten Regelungen des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschrif-
ten. 
 
Dem Haushaltsplan ist ein Vorbericht als Anlage beizufügen (§ 1 Abs. 2 Ziff. 1 KomHVO). Dieser soll einen 
Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kom-
mune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dar-
zustellen.  
 
Der Haushalt basiert auf den Regelungen des NKF. NKF steht für „Neues Kommunales Finanzmanagement“ 
und bezeichnet die in der Privatwirtschaft bewährte doppelte Buchführung oder Doppik unter Beachtung von 
kommunalen Besonderheiten.  
 
Nähere Einzelheiten zu der Systematik des NKF mit den drei Komponenten Ergebnisplan/-rechnung, Finanz-
plan/-rechnung und Bilanz werden in der Anlage zu diesem Vorbericht im Kapitel 8 (S. 80ff.) erläutert. 
 
  



 
 

3. Jahresabschluss  
 

3.1 Jahresabschluss 2021 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Detmold zum 31.12.2021 wurde am 13.12.2022 von der Käm-
merin der Stadt Detmold aufgestellt. Mit gleichem Datum wurde dieser vom Bürgermeister bestätigt. Die Ein-
bringung des Entwurfs in den Rat der Stadt Detmold erfolgte in der Ratssitzung vom 14.12.2021. Nach  
§ 102 GO ist vorgesehen, dass die örtliche Rechnungsprüfung die Jahresabschlussprüfung durchzuführen 
hat. Darauf aufbauend erfolgt gem. § 59 Abs. 3 GO die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss. 
Nach Durchführung der Prüfung nimmt der Rat die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 vor und be-
schließt über die Verwendung der Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. An-
schließend entscheidet der Rat über die Entlastung des Bürgermeisters. Dieses ist für die Sitzung des Rates 
am 13.12.2023 vorgesehen. 
. 
Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem positiven Ergebnis i. H. v. 8.315.358,55 EUR ab. In der Haus-
haltssatzung 2020/2021 war von einem negativen Ergebnis i. H. v. 1.366.169,00 EUR ausgegangen worden. 
Das Ergebnis hat sich damit um 9.681.527,55 EUR gegenüber der Haushaltsplanung verbessert.  
 
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 alle Veränderungen, 
die auf die COVID-19- Pandemie zurückzuführen sind, nach dem vom Landtag beschlossenen „Gesetz zur 
Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der 
kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-
CUIG)“ in der Bilanz zu isolieren sind. In den jeweils betroffenen Produkten erfolgt die Buchung eines außer-
ordentlichen Ertrages und die Belastungen werden somit neutralisiert. Insgesamt handelt es sich um eine 
Summe i. H. v. 5.739.234,78 EUR, die das Ergebnis ansonsten belastet hätten. Im Jahr 2026 ist zu entschei-
den, ob dieser isolierte Betrag gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht wird oder über die Buchung von 
ergebniswirksamen Abschreibungen auf bis zu 50 Jahre verteilt aufgelöst wird. 
 
Gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO ist der Jahresüberschuss der allgemeinen Rücklage zuzuführen, wenn in den 
letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die 
allgemeine Rücklage reduziert wurde. Da in den Jahren 2018 bis 2020 jeweils Überschüsse zu verzeichnen 
waren, ist eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage nicht erforderlich. 
 
Deshalb wird empfohlen, den Jahresüberschuss i. H. v. 8.315.358,55 EUR der Ausgleichsrücklage zuzufüh-
ren, damit dieser Betrag zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren in Anspruch genommen werden 
kann. 
 
Der Netto-Bedarf an Kassenkrediten hat sich zum Jahresende 2021 gegenüber dem Vorjahr von  
3,2 Mio. EUR auf 0 EUR verringert. Im Gegensatz zu der Haushaltsplanung 2021, bei der noch von einem 
Anstieg von 9,5 Mio. EUR ausgegangen worden war, ist hier eine Verbesserung von 12,7 Mio. EUR zu ver-
zeichnen.  
 
Der Schuldenstand aus langfristigen Verbindlichkeiten für Investitionen verringerte sich 2021 ebenfalls und 
zwar von 171,0 Mio. EUR um 0,8 Mio. EUR auf 170,2 Mio. EUR. Der Haushaltsplan 2021 sah eine Steigerung 
um 5,6 Mio. EUR vor. 
 
Insgesamt ist die Gesamtverschuldung (netto) der Stadt Detmold in 2021 um 4,0 Mio. EUR gesunken und 
liegt damit bei 170,2 Mio. EUR. 
 
Durch den Doppelhaushalt 2020/2021 war es erforderlich, Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushalts-
jahr 2020 in das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die übertragenen Ermächtigungen sind in der Ergebnis- 
und Finanzrechnung in einer gesonderen Spalte ausgewiesen. Neue Ermächtigungsübertragungen in das 
Haushaltsjahr 2022 sind nicht erfolgt. 
 
Nachfolgend sind die Ergebnis- und die Finanzrechnung 2021 sowie die Bilanz zum 31.12.2021 beigefügt. 
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Aktiva             

  Bilanz zum 31.12.2021  
Bilanz zum 
31.12.2020 

0. Aufwendungen zur Erhaltung der 
gemeindlichen Leistungsfähigkeit  10.568.742,24    4.829.507,46 
1. Anlagevermögen 737.849.342,85     737.645.378,17 
   1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   600.566,80    662.609,40 
   1.2 Sachanlagen   660.132.621,29    660.773.989,07 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und   
           grundstücksgleiche Rechte    44.073.204,44   43.252.164,29 

           1.2.1.1 Grünflächen     33.433.707,38 32.600.805,98 
           1.2.1.2 Ackerland     2.713.969,86 2.672.098,97 
           1.2.1.3 Wald, Forsten     1.385.809,59 1.385.809,59 
           1.2.1.4 Sonstige unbebaute  
                       Grundstücke     6.539.717,61 6.593.449,75 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und 
           grundstücksgleiche Rechte     242.334.861,54   241.449.115,52 

1.2.2.1 Kinder- und Jugend- 
             einrichtungen     3.917.325,25 4.010.649,25 

           1.2.2.2 Schulen     137.982.504,88 135.868.850,88 
           1.2.2.3 Wohnbauten     11.882.295,64 12.080.916,64 
           1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- 
                       und Betriebsgebäude     88.552.735,77 89.488.698,75 
       1.2.3 Infrastrukturvermögen    340.836.936,15   337.361.492,87 
           1.2.3.1 Grund und Boden des  
                       Infrastrukturvermögens     36.395.195,72 36.322.313,67 
           1.2.3.2 Brücken und Tunnel     7.013.951,00 7.273.490,00 
           1.2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken- 
                        ausrüstung und Sicherheits- 
                        anlagen     0,00 0,00 
           1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwas- 
                       serbeseitigungsanlagen     170.286.129,71 170.609.710,06 
           1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen,  
                       Plätzen und Verkehrslen-   
                       kungsanlagen     126.404.269,10 122.442.353,52 
           1.2.3.6 Sonstige Bauten des  
                       Infrastrukturvermögens     737.390,62 713.625,62 
       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund  
                und  Boden    1.278.739,00  1.319.119,00 
       1.2.5 Kunstgegenstände,  
                Kulturdenkmäler    170.194,64  72.400,64 
       1.2.6 Maschinen und technische  
                Anlagen, Fahrzeuge    8.188.941,99  7.938.126,27 
       1.2.7 Betriebs- und Geschäfts- 
                ausstattung    9.461.659,16  9.655.337,19 
       1.2.8 Geleistete Anzahlungen,  
                Anlagen im Bau    13.788.084,37  19.726.232,57 
   1.3 Finanzanlagen   77.116.154,76    76.208.779,70 
       1.3.1 Anteile an verbundenen  
                Unternehmen    69.501.173,15   67.938.865,00 
       1.3.2 Beteiligungen    440.500,00   440.500,00 
       1.3.3 Sondervermögen    0,00   0,00 
       1.3.4 Wertpapiere des Anlage- 
                vermögens    589.648,12   589.648,12 
       1.3.5 Ausleihungen    6.584.833,49   7.239.766,58 
           1.3.5.1 an verbundene Unternehmen     4.200.000,00 4.657.308,15 
           1.3.5.2 an Beteiligungen     0,00 0,00 
           1.3.5.3 an Sondervermögen     0,00 0,00 
           1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen     2.384.833,49 2.582.458,43 



 
 

 
Aktiva             

  Bilanz zum 31.12.2021  
Bilanz zum 
31.12.2020 

2. Umlaufvermögen 37.388.710,90     32.796.134,85 
   2.1 Vorräte   6.614.374,08    6.276.194,99 
       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe,  
                Waren    6.614.374,08  6.276.194,99 
       2.1.2 Geleistete Anzahlungen    0,00   0,00 
   2.2 Forderungen und sonstige  
         Vermögensgegenstände   21.386.226,04    15.183.378,11 
       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen 
                 und Forderungen aus Transfer- 
                 leistungen    16.712.102,17   11.221.791,60 
       2.2.2 Privatrechtliche Forderungen    1.377.552,54   1.319.602,03 
       2.2.3 Sonstige Vermögens- 
                gegenstände    3.296.571,33   2.641.984,48 
   2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens   0,00    0,00 
   2.4 Liquide Mittel   9.388.110,78    11.336.561,75 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung  1.382.452,65     755.908,19 
            
Gesamtsumme Aktiva 787.189.248,64     776.026.928,67 
              

 
 

 
Passiva           

  Bilanz zum 31.12.2021 
Bilanz zum 
31.12.2020 

         

1. Eigenkapital   149.480.405,24    141.119.469,17 
   1.1 Allgemeine Rücklage     120.793.529,72   120.747.952,20   
   1.2 Sonderrücklagen    0,00   0,00 
   1.3 Ausgleichsrücklage     20.371.516,97   17.021.390,58 
   1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag    8.315.358,55   3.350.126,39 
2. Sonderposten   234.764.642,47    235.608.371,73 
   2.1 für Zuwendungen    185.105.994,22   183.713.333,19 
   2.2 für Beiträge    45.291.777,80   46.704.418,40 
   2.3 für den Gebührenausgleich    2.391.660,19   3.271.166,88 
   2.4 Sonstige Sonderposten    1.975.210,26   1.919.453,26 
3. Rückstellungen   181.611.544,02    173.752.473,02 
   3.1 Pensionsrückstellungen    127.950.569,02   123.126.018,02 
   3.2 Rückstellungen für Deponien und 
         Altlasten    136.100,00   136.100,00 
   3.3 Instandhaltungsrückstellungen    27.989.530,00   26.188.000,00 
   3.4 Sonstige Rückstellungen nach  
         § 37 Abs. 5 und 6    25.535.345,00   24.302.355,00 

 
 

  



 
 

 
Passiva           

  Bilanz zum 31.12.2021  
Bilanz zum 
31.12.2020 

         

4. Verbindlichkeiten   201.770.565,07    214.863.445,49 
   4.1 Anleihen 
       4.1.1 für Investitionen 
       4.1.2 zur Liquiditätssicherung    

                  0,00 
0,00   

0,00 
0,00 

   4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten  
          für Investitionen    170.198.570,13   171.005.291,11 
       4.2.1 von verbundenen Unternehmen     0,00 0,00 
       4.2.2 von Beteiligungen     0,00 0,00 
       4.2.3 von Sondervermögen     0,00 0,00 
       4.2.4 vom öffentlichen Bereich     941.743,63 968.707,94 
       4.2.5 von Kreditinstituten     169.256.826,50 170.036.583,17 
   4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten  
          zur Liquiditätssicherung    4.358.890,37   14.515.866,06 
   4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen,  
          die Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
          gleichkommen    131.111,00   143.996,00 
   4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen  
         und Leistungen     6.696.392,88   6.498.683,79 
   4.6 Verbindlichkeiten aus Transfer- 
         leistungen     2.501.914,28   2.713.721,05 
   4.7 Sonstige Verbindlichkeiten  
   4.8 Erhaltene Anzahlungen    

8.569.796,16 
9.313.890,25   

8.476.030,71 
11.509.856,77 

5. Passive Rechnungsabgrenzung   19.562.091,84    10.683.169,26 
          
Gesamtsumme Passiva 787.189.248,64     776.026.928,67 

 
 

 
 
 
 

3.2 Zwischenstand Jahresabschluss 2022 
 
Der Jahresabschluss 2022 befindet sich derzeit noch in der Bearbeitung. Die Übergabe des Entwurfes des Jahres-
abschlusses an den Rat soll in der Sitzung am 13.12.2023 erfolgen. Über die Haushaltsentwicklung wurde unterjäh-
rig laufend berichtet, zuletzt in der Ratssitzung am 30.03.2023 mit dem 4. Quartalsbericht 2022 (Drucksachen-Nr. 
Fb1/069/2023). Dieser weist eine gesamtstädtische Überdeckung i.H.v. 10,8 Mio. EUR aus.  
 
In folgenden Positionen wurden dabei vorerst die Plandaten berücksichtigt, die im Rahmen der Jahresabschlussar-
beiten noch konkret zu ermitteln sind: 
 - Bilanzielle Abschreibungen  
- Auflösung und Verbuchung der Sonderposten  
- Zuführungen zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen.  
 
Daneben werden noch Jahresabschlussbuchungen insbesondere im Bereich der Zuführungen und Auflösungen von 
sonstigen Rückstellungen (z.B. Instandhaltung), Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Internen Leistungsver-
rechnungen erfolgen.  
 
Darüber hinaus werden im Rahmen des Jahresabschlusses alle Veränderungen, die auf die COVID-19- Pandemie 
als auch auf die Ukraine-Krise zurückzuführen sind, nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF- 
NKF-CUIG)“ in der Bilanz isoliert und in den jeweiligen Produkten im außerordentlichen Ergebnis neutralisiert. Alle 
diese Buchungen sind nicht zahlungswirksam und berühren daher nur die Ergebnisrechnung. 
 



 
 

3.3 Auswirkungen aus Vorjahren 
 

Der Ressourcenverbrauch aus dem Anlagevermögen wird durch die sich ergebenden Abschreibungen als Aufwand 
im Ergebnisplan berücksichtigt. Zur (Teil-) Finanzierung stehen hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 
erhaltene Zuwendungen und Beiträge gegenüber. Durch die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instand-
haltung führt die Durchführung dieser Maßnahmen in der Haushaltsplanung nur zur Darstellung im Finanzplan. Auf 
den Ergebnisplan haben sie keine Auswirkung mehr. Gleiches gilt für vertragliche Verpflichtungen, die einem Zu-
schuss entsprechen und die die Stadt Detmold vor dem Haushaltsjahr 2024 eingegangen ist.  

 
  



 
 

4. Umsetzung der Detmolder Nachhaltigkeitsstrategie  
 
Die Stadt Detmold hat am Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW“ (GNK NRW) des Bundesministeriums für 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung teilgenommen. Im Rahmen dieses Projektes wurde für Detmold 
eine individuelle, auf die Kommune abgestimmte Nachhaltigkeitsstrategie in Anlehnung an die Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen erarbeitet. Dabei wurde  Detmold  durch die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
und die Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW) unterstützt und begleitet. Am Entwick-
lungsprozess waren Akteure aus Verwaltung, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft beteiligt.  
 
Die von der Weltgemeinschaft beschlossene und im September 2015 veröffentlichte Agenda 2030 beinhaltet 17 
Ziele, sog. SDGs (Sustainable Development Goals) für eine soziale, ökologische und wirtschaftliche globale Entwick-
lung, die im Folgenden abgebildet sind.  
 

 
 
Die Inhalte und Ziele der Agenda 2030 wurden durch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie und die Nachhaltigkeits-
strategien der Bundesländer auf nationaler und auf Landesebene aufgegriffen. Da aber insbesondere lokal vor Ort 
entscheidende Weichen zur Erreichung der SDG’s gestellt werden, kommt auch den Kommunen im Rahmen der 
Umsetzung der Agenda 2030 eine Schlüsselrolle zu. Daher hat die Stadt Detmold sich im Rahmen des oben be-
schriebenen Projektes auf den Weg gemacht, ihren Beitrag zur Verwirklichung der globalen Ziele zu leisten. 
 
In der Strategiephase wurden zunächst 6 von 10 Themenfeldern identifiziert, die priorisiert in den Blick genommen 
werden sollen. Dabei entschied sich die Steuerungsgruppe der Stadt Detmold, die aus Vertreter*innen der Verwal-
tung, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft bestand,  für „Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben“, „Nachhalti-
ge Mobilität“, „Wohnen & Nachhaltige Quartiere“, „Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung“, „Globale Verantwor-
tung & Eine Welt“ und „Soziale Gerechtigkeit & lebenslanges Lernen“.  In dem Strategiepapier wird für jedes The-
menfeld zunächst eine Leitlinie genannt. Sodann erfolgt eine Unterteilung in strategische und operative Ziele, worun-
ter dann schließlich die jeweiligen Maßnahmen zur Zielerreichung genannt werden. Manche Ziele sind durch die 
Verwaltung selbst umsetzbar, andere hingegen können nur in Zusammenarbeit mit verschieden Akteuren der Stadt-
gesellschaft erreicht werden. 
 
Die Detmolder Nachhaltigkeitsstrategie wurde am 18.03.2021 durch den Rat der Stadt Detmold beschlossen und 
damit befindet sich Detmold nun in der Umsetzungsphase. Einige Maßnahmen wurden bereits ergriffen, andere 
bedürfen im Einzelnen einer weiteren Ausarbeitung mit anschließender politischer Entscheidung. Um eine wirksame 
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie zu gewährleisten, ist es von großer Bedeutung, die beschlossenen Ziele und 
Maßnahmen nach und nach mit den vorhandenen Haushaltsmitteln zu verknüpfen.  
 
Um zukünftig auch die finanziellen Auswirkungen der Nachhaltigkeitsstrategie besser darstellen zu können, ist die 
Stadt Detmold im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2023 nun einen weiteren Schritt zu einem Nachhaltig-
keitshaushalt gegangen. Dafür wurde im IKVS (Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem), das die interaktive 
Darstellung des Haushaltes ermöglicht, eine neue Hierarchie (Nachhaltigkeitshierarchie) angelegt. Hier sind alle 
städtischen Produkte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen, unter Zuhilfenahme der Unterziele einem SDG und 
einem der 6 Handlungsfelder der Detmolder Nachhaltigkeitsstrategie, zugeordnet worden. Somit kann dargestellt 



 
 

werden, in welcher Größenordnung ein Produkt, eine Produktgruppe, der Fachbereich oder die Gesamtstadt zu den 
Globalen Zielen und auch speziell zu den Handlungsfeldern der Detmolder Nachhaltigkeitsstrategie beitragen. An-
hand zugeordneter Indikatoren und Kennzahlen kann die Zielerreichung gemessen und dargestellt werden. Die indi-
viduelle Ausrichtung nach den Handlungsfeldern der Nachhaltigkeitsstrategie ist neu. 
 
Der Haushalt kann weiterhin anhand der Organisationshierarchie (gewohnte Darstellung nach Produkten, Produkt-
gruppen und Fachbereichen) aufgerufen und angezeigt werden. Die Darstellung nach den Handlungsfeldern der 
Nachhaltigkeitsstrategie und den SDGs bietet eine weitere Auswahl-/ Abbildungsmöglichkeit, welche ein wichtiger 
Baustein für die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist. Zudem geht diese Hand in Hand mit dem Nachhaltigkeitscheck 
auf den Vorlagen für die Fachausschüsse und den Rat. 
 
Die oben beschriebene Darstellung des Nachhaltigkeitshaushalts basiert im Wesentlichen auf einer Verknüpfung der 
Produkte mit den Handlungsfeldern der Detmolder Nachhaltigkeitsstrategie. Da ein Produkt teilweise auch auf meh-
rere Handlungsfelder einzahlen kann, musste bei der Zuordnung eine Schwerpunktsetzung erfolgen. Im Rahmen des 
Projektes Verwaltung 2.030 wurde daher eine noch tiefergehende Aufschlüsselung am Beispiel Mobilität vorgenom-
men und diskutiert. Der Haushalt wird bei dieser Darstellung anhand der Themenfelder der Nachhaltigkeitsstrategie 
in sogenannte „Globalbudgets“ unterteilt, wobei eine kontenscharfe, fachbereichsübergreifende Zuordnung zu den 
Themenfeldern erfolgt. Die Zuordnung ist somit wesentlich genauer. Mittelerweile sind die Globalbudgets für alle 
sechs Themenfelder der Detmolder Nachhaltigkeitsstrategie im IKVS eingepflegt und der komplette Haushalt ist in 
der entsprechenden Darstellung abrufbar. 
 
Die Zuordnung der Themenfelder wird in Kürze nochmals überarbeit werden, da im Zuge der diesjährigen Fort-
schreibung der Nachhaltigkeitsstrategie noch 3 weitere Themenfelder hinzukommen. Am 31.10. hat die letzte der 4 
Steuerungsgruppensitzungen zur Fortschreibung der Detmolder Nachhaltigkeitsstrategie stattgefunden. Die Ergeb-
nisse werden aktuell aufbereitet und dem Rat voraussichtlich noch in der Dezembersitzung zur Beshclussfassung 
vorgelegt. Nach Beschlussfassung wird der Nachhaltigkeitshaushalt entsprechnd angepasst. 
 



 
 

5. Haushaltsplanung 2024 
 

5.1 Ergebnisplan 
 

5.1.1 Ergebnisplan 
 
Das Haushaltsrecht stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und der Bewirtschaftung, 
wobei der Fokus auf dem Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie dem Zuwachs an Vermögens-
werten (Ressourcenaufkommen) liegt. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (gemäß 
Muster zur GO und KomHVO) sowie nähere Erläuterungen der einzelnen Positionen sind in der Anlage „Struktur und 
Erläuterungen zum Ergebnisplan und Finanzplan“ (S. 80ff.) zum Vorbericht dargestellt.  
 
Das folgende Schaubild zeigt den Ergebnisplan der Stadt Detmold für das Haushaltsjahr 2024 mit den Plandaten für 
die Jahre 2025 bis 2027. 
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5.1.2 Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 
 
Insgesamt verschlechtert sich das planmäßige Ergebnis im Vergleich zum Haushaltsplan 2024 um 11,4 Mio. EUR. 
Wies der Haushalt 2023 nur eine leichte Unterdeckung in Höhe von 0,144 Mio. EUR aus, so stellt sich der Haushalt 
2024 mit einer Unterdeckung von 11,541 Mio. EUR dar. 
 
Folgende wesentliche Faktoren sind hierfür verantwortlich: 
 
Haushaltsverschlechterungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023: 
 

- 8,9 Mio. EUR Außerordentliche Erträge – Wegfall der Isolierung der durch Pandemie- u. Ukraine-
krieg bedingten Belastungen 

- 7,4 Mio. EUR Allgemeine Kreisumlage 
- 5,4 Mio. EUR Personalaufwand  
- 2,1 Mio. EUR Produkt Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen (ohne Personalaufwand) 
- 0,9 Mio. EUR Zinsaufwendungen 

 
Haushaltsverbesserungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023: 
 

+ 6,2 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen 
+ 2,5 Mio. EUR  Abschreibungsaufwand 
+ 2,0 Mio. EUR  Anteil an der Einkommensteuer 
+ 1,6 Mio. EUR Gewerbesteuer (netto) 
+ 0,7 Mio. EUR Erhöhte konsumtive Verwendung der Schul- / Bildungspauschale 
+ 0,3 Mio. EUR sonstiges 

 
- 11,4 Mio. EUR Gesamtveränderung 

 

 
 
5.1.3 Isolierung von Belastungen 

 
Der Landtag hat 2020 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der 
kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ beschlossen. 
Danach müssen die nordrhein-westfälischen Kommunen die haushaltsmäßigen Belastungen, die ihnen infolge der 
derzeitigen Pandemie entstehen, in der Bilanz isolieren und im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch die 
Einstellung eines außerordentlichen Ertrages neutralisieren. Hierfür ist im Vorbericht eine Nebenrechnung aufzu-
nehmen.  
 
Nach dem am 14.12.2022 veröffentlichten NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), das im Rahmen 
des Zweiten Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom Landtag beschlossen wurde, wurden 
diese Isolierungspflichten noch einmalig auf das Planjahr 2023 ausgeweitet. Darüber hinaus wurden die Regelungen 
auf Belastungen infolge des Krieges gegen die Ukraine ausgeweitet, die für das Planjahr 2023 sowie die Finanzpla-
nungsjahr 2024-2026 durchgeführt werden müssen.  
 
Das bis zum Ende des Jahres 2023 befristete Gesetz wird nach heutigem Stand nicht verlängert. Somit entfallen 
jegliche Isolierungen im Haushalt 2024, obwohl z.B. die Steuereinnahmen noch nicht wieder das Niveau erreicht 
haben, das vor Ausbruch der Panedmie und des Krieges für die Jahre ab 2024 prognostitiert worden war. Die ver-
bleibenden Belastungen spiegeln sich somit voll im Ergebnisplan wider.  
 
Im Jahr 2025 ist dann zu entscheiden, wie mit der eingestellten Bilanzierungshilfe verfahren werden soll. Entweder 
muss diese beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstes 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden 
oder einmalig ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. 



 
 

5.1.4 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage 
Die Ausgleichsrücklage ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen 
des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat. Sie wurde ein-
malig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Überschüsse oder Fehlbeträge aus künftigen Ergebnisrech-
nungen verändern den Bestand der Ausgleichsrücklage sowohl positiv als auch negativ.  

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2016-2020 konnten jährlich Überschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt wer-
den. Auch der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 sieht eine Überdeckung vor. Auch hier wird vorgeschlagen, 
diesen Überschuss der Ausgleichsrücklage zuzuführen:  
 

Haus- 
halts- 
jahr 

Stand  
am  

Jahresanfang 

Reduzierung (-) 
 / Erhöhung (+) 

 der Ausgleichsrücklage 

Stand  
am  

Jahresende 
2016 0 € +70.604,46 € 70.604,46 € 
2017 70.604,46 € +3.259.633,64 € 3.330.238,10 € 
2018 3.330.238,10 € + 10.587.350,12 € 13.917.588,22 € 
2019 13.917.588,22 € + 3.103.802,36 € 17.021.390,58 € 
2020 17.021.390,58 € +3.350.126,39 € 20.371.516,97 € 
2021 20.371.516,97 € +8.315.358,55 € 28.686.875,52 € 

 
Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW ist nicht notwendig, aufgrund der 
Ergebnisse in den Planungsjahren 2022 bis 2027 der jeweiligen Haushaltspläne kein Abbau der Allgemeinen Rück-
lage geplant ist und damit 
 

• die Allgemeine Rücklage nicht um ein Viertel reduziert, 
• die Allgemeine Rücklage nicht in zwei aufeinander folgenden  
      Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel verringert oder 
• die Allgemeine Rücklage bis 2027 nicht aufgebraucht sein 

wird. 
 
 

Entsprechend dem Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2022, dem Haushaltsplan für 2023 und dem Haus-
haltsentwurf 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung wird sich die Ausgleichsrücklage in den einzelnen Jahren 
wie folgt verändern: 
 

Haus-
halts-
jahr 

(Voraussicht-
licher) 

 Stand der  
Ausgleichs-

rücklage  
zu Beginn  
des Haus-
haltsjahres 

Defizit (-) / 
 Überschuss 

(+) 
Ergebnisplan 

Veränder-
ungen im  

Haushalts-
vollzug  

damit Reduzie-
rung (-) /  

Erhöhung (+) 
der Aus-

gleichsrückla-
ge im Haus-

halts- 
vollzug  

(Voraussicht-
licher)  

Stand der 
Ausgleichs-
rücklage am 

Ende des 
Haushalts-

jahres 

Reduzierung 
der  

Allgemeinen 
Rücklage 

2021 20.371.517 € -1.366.169 €1) +9.681.528 € +8.315.359 €1) 28.686.876 € 0 €  
2022 28.686.876 € + 186.005 €2) Noch offen + 186.005 €2) 28.872.881 € 0 € 
2023 28.872.881 € - 152.632 €3) Noch offen - 152.632 €3) 28.720.249 € 0 € 
2024 28.720.249 € - 11.541.477 €4) Noch offen - 11.541.477 €4) 17.178.772 € 0 € 
2025 17.178.772 € - 6.743.605 €4) Noch offen - 6.743.605 €4) 10.435.167 € 0 € 
2026 10.435.167 € - 4.011.138 €4) Noch offen -4.011.138 €4) 6.424.029 € 0 € 
2027 6.424.029 € - 2.680.691 €4) Noch offen - 2.680.691 €4) 3.743.388 € 0 € 

 

 1) voraussichtliches Jahresergebnis gemäß Entwurf Jahresabschluss 2021 
 2)  voraussichtliches Jahresergebnis gemäß Haushaltsplan 2022 
 3)  voraussichtliches Jahresergebnis gemäß Haushaltsplan 2023 
4)  voraussichtliches Jahresergebnis gemäß Haushaltsplanentwurf 2024 
 

Eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage erfolgt planmäßig damit nicht. 



 
 

Defizite, die im Haushaltjahr 2024 sowie der Finanzplanung 2025-2027 des vorliegenden Haushalts 2024 ausgewie-
sen werden, können somit durch einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage gedeckt werden.  
 
Dieses ist nur auf Grundlage der Umsetzung der nachfolgend beschriebenen Konsolidierungsmaßnahmen sowie 
einer Erhöhung der Hebesätze bei der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B ab dem Haushaltsjahr 2025 möglich.  
 
 

5.1.5 Konsolidierungsmaßnahmen 
 
Bereits frühzeitig stellte sich im Planungsprozess die Situation dar, dass in Folge des Tarifabschlusses, der sich 
abzeichnenden Erhöhung der Kreisumlage und dem Wegfall der Isolierungsmöglichkeiten ab dem Haushaltsjahr 
2024 die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsentwurfes nicht möglich sein würde. Aus diesem Grund 
wurde im Frühjahr ein verwaltungsinterner Konsolidierungsprozess gestartet. Nachdem sich zwischenzeitlich die 
zusätzlichen Bedarfe des Kreises Lippe mehr als verdoppelt hatten, wurden alle Führungskräfte der Stadt Detmold in 
einer weiteren Runde aufgrufen, weitere Konsolidierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.  
 
In dem vorliegenden Haushaltsentwurf wurden letztlich Haushaltskonsolidierungen in einem Gesamtumfang von 6,3 
Mio. EUR eingearbeitet. Diese lassen sich in folgende Kategorien einteilen: 
 

• 1,5 Mio. EUR Einnahmekonsolidierung 
• 1,5 Mio. EUR Ausschöpfung von div. Einnahmepotentialen 

• 3,0 Mio. EUR Ausgabekonsolidierung 
• 0,4 Mio. EUR Prozessoptimierung 
• 0,4 Mio. EUR Organisationsentwicklung 
• 1,1 Mio. EUR Streichen/Verschieben v. Projekten/Maßnahmen 
• 1,1 Mio. EUR Standardsenkung 

• 1,8 Mio. EUR Kostendeckende Benutzungsgebühren nach KAG 
 
Darüber hinaus liegen weitere Vorschläge vor, deren weitere Umsetzungsmöglichkeiten geprüft werden. Eine Wir-
kung für die Haushalt konnte noch nicht aufgenommen werden. 
 
Darüber hinaus wird es erforderlich, ab 2025 Erhöhungen bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer vorzuneh-
men, wenn sich die finanziellen Rahmenbedingungen bei der Budgetaufstellung 2025 nicht wesentlich ändern.  
 
Alle Konsolidierungsmaßnahmen können der Anlage zu diesem Vorbereicht entnommen werden. 
 
 
  



 
 

5.1.6 Planungsgrundlagen der zentralen Finanzen 
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Entwicklung der Gewerbesteuer

Prognose

EURO RE 2021 vorl. Erg. 2022 Prog. 2023 HA 2024 HA 2025 HA 2026 HA 2027

Gewerbesteuer 49.322.459 50.521.382 51.500.000 51.600.000 55.057.200 57.699.945 59.488.643

Einkommensteueranteil 36.718.063 37.683.924 37.274.988 41.469.000 44.330.361 46.768.530 48.826.345

Grundsteuer A und B 14.691.267 14.674.180 14.948.000 14.956.000 15.133.960 15.314.055 15.481.123

Umsatzsteueranteil 9.078.586 8.013.734 8.174.323 8.492.000 8.738.268 8.904.295 9.073.476

Steuereinnahmen insgesamt 109.810.375 110.893.220 111.897.311 116.517.000 123.259.789 128.686.825 132.869.587

RE = Rechnungsergebnis; Prognose = 3. Quartalsbericht 2023
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Grundsteuer A + B 
 
Im Rahmen des Haushaltsbeschlusses 2019 wurden die Hebesätze bei den Grundsteuer A und B jeweils um 10 
%-Punkte gesenkt. Ab 2024 ist aufgrund der verschlechterten finanziellen Rahmenbedingungen eine zeitlich ge-
staffelte Erhöhung notwendig. 
 
Mittlerweile stellt der bestehende Hebesatz bei der Grundsteur A mit großem Abstand den niedrigsten Wert in 
Lippe dar. Deshalb wird 2024 eine Anhebung des Hebesatzes von derzeit 207 v. H. auf den Durchschnitt der 
lippischen Kommunen i. H. v. 279 v. H. eingeplant, was eine Aufkommenserhöhung von 26.000 EUR bedeutet. In 
den Folgejahren sind bei dieser Steuerart keine weiteren Steigerungsraten eingeplant. 
 
Bei der Grundsteuer B wird für 2024 noch keine Steuererhöhung eingeplant. Der Planansatz der Grundsteuer B 
wird unter Beachtung des Hebesatzes von 540 v. H. und einer Steigerungsrate gegenüber dem prognostizierten 
Aufkommen 2023 für 2024 von 1,2 % veranschlagt, was einen absoluten Betrag von 14,8 Mio. EUR ergibt. Für 
das Jahr 2025 ist neben einer Steigerung gem. den Orientierungsdaten von 1,2 % auch eine Anhebung des He-
besatzes auf den Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen in NRW mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern vorgesehen, was eine Aufkommenssteigerung von 1,95 Mio. EUR ausmacht. 
 
In der Finanzplanung ab 2026 wurden Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten des Landes berücksich-
tigt (2026: +1,2; 2027: +1,1%). 
 
Gewerbesteuer 
 
Ausgehend von dem Planansatz 2023 i. H. v. 49,9 Mio. EUR wurde für die Planung 2024 eine Steigerungsrate 
gemäß den Orientierungsdaten von 3,4 % zu Grunde gelegt, so dass sich ein Planwert von 51,6 Mio. EUR ergibt. 
Gegenüber der vorherigen Finanzplanung ist dies ein Rückgang um 0,7 Mio. EUR. Entgegen den Vorjahren, kann 
diese Verschlechterung ab 2024 allerdings nicht mehr als pandemie- und ukrainekriegbedingte Auswirkung im 
Haushalt isoliert werden. 
 
Für das Jahr 2025 wird zum einen eine Ansatzerhöhung von 6,7 % gem. den Orientierungsdaten eingeplant. Zum 
Anderen wurde eine Aufkommensteigerung i. H. v. 2,2 Mio. EUR eingeplant, die durch eine Anhebung des Steuer-
satzes von derzeit 446 v. H. auf 468 v. H.. Dieser Hebesatz stellt den Durchschnitt der kreisangehörigen Kommu-
nen in NRW mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern dar. 
 
In den Folgejahren wurden die Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten eingeplant (2026: +4,8%; 2027: 
+3,1%).  
 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 
 
Nach der Mai-Steuerschätzung des Bundes ist mit einem Anstieg beim Anteil an der Einkommensteuer zu rech-
nen. Nach dem Orientierungsdatenerlass des Landes ist landesweit in 2023 mit einem Aufkommen von 9,931 Mrd. 
EUR zu rechnen. Es wurde für 2024 mit einer Steigerung von 5,5 % gerechnet, was einen Ansatz in Höhe von 41,5 
Mio. EUR bedeutet.  
 

In den Folgejahren wurden die Steigerungsraten gemäß den Orientierungsdaten eingeplant (2025: +6,9%; 2026: 
+5,5%; 2027: +4,4%).  
 
Die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung und der geplanten Gesetzesänderungen auf Bundesebene bleiben 
abzuwarten. 
 

Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung / Bundesentlastung 
 
Die Kommunen erhalten seit 1998 als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer einen Anteil 
des Umsatzsteueraufkommens. Der Verteilungsschlüssel setzt sich aus einer Gewichtung mit einem Viertel aus 
dem Gewerbesteueraufkommen (brutto), mit einem weiteren Viertel aus den sozialversicherungspflichtigen Entgel-
ten und zur Hälfte aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten zusammen.  
 



 
 

Nach den neuen Empfehlungen seitens des Landes für die Planungen der Kommunen wird für 2023 ein Gesamt-
aufkommen von 1,922 Mrd. EUR angenommen. Unter Berücksichtigung der Steigerungsrate für 2024 von 4,8 % 
ergibt sich für Detmold ein Ansatz von 8,5 Mio. EUR. In den Folgejahren wurden die Steigerungsraten gemäß den 
Orientierungsdaten eingeplant (2025: +2,9%; 2026 und 2027: jeweils  +1,9%). 
 
Die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung und der geplanten Gesetzesänderungen auf Bundesebene bleiben 
abzuwarten. 
 
 
Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 
 
- Schlüsselzuweisungen - 

Nach der ersten Arbeitskreisrechnung zum GFG-Entwurf 2024 kann die Stadt Detmold bei den Schlüsselzuwei-
sungen für 2024 mit 50,3 Mio. EUR rechnen, was einen Anstieg gegenüber 2023 von 6,2 Mio. EUR bedeutet.  

Begünstigend wirkt sich systembedingt die unterdurchschnittliche Entwicklung der Steuerkraft bei der Stadt Det-
mold gegenüber den anderen NRW-Kommunen aus (Detmold: -2,3 %, NRW-Kommunen: +2,0 %). Positiv ist auch 
zu vermerken, dass die Schlüsselmasse insgesamt um 0,91 % angestiegen ist. Ein Aufstockungsbetrag zur Unter-
stützung der Kommunen zur Abmilderung der krisenbedingten Belastungen ist nicht mehr enthalten. Die angekün-
digte Minderung der Schlüsselmassen zur Rückführung der in 2021 und 2022 erfolgten Aufstockung an das Land  
erfolgt in 2024 mit einem Teilbetrag i. H. v. 29,8 Mio. EUR. In den nächsten Jahren drohen für Detmold allerdings 
noch weitere Rückzahlungsverpflichtungen i. H. v. 2,5 Mio. EUR. 

In einem Urteil aus 2016 wies der Verfassungsgerichtshof NRW auf die Notwendigkeit einer gutachterlichen Über-
prüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf eventuelle Verzerrungen im kreisangehörigen 
Raum hin. Infolgedessen wurde durch das Land ein Gutachten bei der Sonderforschungsgruppe Institutionenana-
lyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sog. „sofia“-Gutachten) in Auftrag gegeben. Der erste Schritt der Umsetzung 
der Empfehlungen erfolgte mit dem GFG 2019. Insbesondere zählt die Stadt Detmold zu den großen Verlierern 
und hat durch die Umstellung Verluste im Millionenbereich zu verkraften. Folgende Aktualisierungen und Anpas-
sungen von Grunddaten für die Bedarfsermittlung über den Hauptansatz sind im GFG-Entwurf 2024 vorgesehen:  

• Aktualisierung der Hauptansatzstaffel, die dann bei 166,0 und nicht mehr wie bisher bei 157,0 endet,  

• beim Schüleransatz kommt es zu folgenden Änderungen bei den Gewichtungsfaktoren: Senkung bei den 
Ganztagsschülern von bisher 3,03 auf 3,00 und bei den Halbtagsschülern von bisher 1,00 auf 0,97, 

• Erhöhung des Gewichtungswertes von bisher 20,02 auf 20,53 für die SGB II-Bedarfsgemeinschaften für 
den Soziallastenansatz,  

• Erhöhung des Zentralitätsansatzes mit einer Gewichtung je sozialversicherungspflichtig Beschäftigter von 
0,86 auf 1,02, 

• Beibehaltung des Flächenansatzes mit einem Gewichtungsfaktor von 0 0,21, 

Die fiktiven Hebesätze im Rahmen der Ermittlung der Steuerkraft werden wie 2023 für die kreisfreien Städte und 
die kreisangehörigen Kommunen getrennt festgesetzt. Für die kreisangehörigen Kommunen hat das folgende 
Auswirkung: 
 
 Grundsteuer A alt: 254 v.H. neu: 259 v.H. 
 Grundsteuer B alt: 493 v.H. neu: 501 v.H. 
 Gewerbesteuer alt: 416 v.H. neu: 416 v.H. 

Bei den kreisfreien Städten werden in den Bereichen Grundsteuer B und Gewerbesteuer höhere fiktive Steuersät-
ze festgesetzt, was z.T. eine erhebliche Begünstigung gegenüber den kreisangehörigen Kommunen bedeutet. 

Der bisherige Verbundsatz von 23 % wird beibehalten.  
 



 
 

Für die Planjahre wurden die Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten eingeplant (2025: +3,5%; 2026: +5,7%; 
2027: +4,3%). 
 
- Kurortehilfe 
 
Bei der Kurortehilfe des Landes wurde für den Kneipp-Kurortes Hiddesen ein Förderbetrag i.H.v. 100.000 EUR 
eingeplant. 
 
- Aufwands-/Unterhaltungspauschale 
 
Ab 2019 gewährt das Land eine sog. Aufwands-/Unterhaltungspauschale. Für 2024 beträgt das Gesamtvolumen 
unverändert 170 Mio. EUR. Hiermit soll eine finanzielle Unterstützung im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung 
der gemeindlichen Infrastruktur erfolgen. Diese Mittel wurden von der zu verteilenden Summe der Schlüsselzuwei-
sungen, die in Abhängigkeit der Finanzkraft der Gemeinden verteilt werden, abgezogen und als finanzkraftunab-
hängige Pauschale an alle Kommunen nach der Fläche und Einwohnerzahlen verteilt. Das bedeutet, dass auch 
abundante Kommunen eine Entlastung ihrer Ergebnishaushalte erfahren, obwohl sie aufgrund der Höhe ihrer ei-
genen Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen erhalten. Für Detmold ist 2024 mit einem Anteil von rd. 674 T EUR 
zu rechnen.  
 
- Investitionspauschalen des Landes 
 
Gemäß § 44 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweck-
bindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entspre-
chend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände vorzunehmen. Die im Rahmen des Finanzaus-
gleichs auf Grundlage des GFG ausgezahlten Investitionspauschalen enthalten nur die allgemeine Bestimmung, 
diese Mittel für Investitionen zu verwenden. 

Während die Einzahlungen bei den zentralen Finanzen zu veranschlagen sind, erfolgt die Auflösung der Sonder-
posten in den entsprechenden Produkten. 

Als Allgemeine Investitionspauschale wurden rd. 4,5 Mio. EUR eingeplant. 

Die Schul-/Bildungspauschale i. H. v. rd. 2,8 Mio. EUR dient zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schul-
bereich sowie zur Finanzierung kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich frühkindlicher Bildung. Die Pau-
schale soll in 2024 i. H. v. 2,8 Mio. EUR konsumtiv für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung von Schulen 
verwendet werden.  

Darüber hinaus stellt das Land Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2024 eine Sportpauschale i. H. v. rd.  
278 TEUR/Jahr zur Verfügung. Auf Grundlage der Beschlüsse des Ausschusses für Schule und Sport sowie für 
Tiefbau und Immobilienmanagement vom 16.11.2021 sollen diese Fördermittel zur Sanierung und Erweiterung von 
Sporthäusern eingesetzt werden. 

Die Feuerschutzpauschale ist die einzige Investitionszuwendung, welche im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt 
wird. Sie beträgt jährlich rd.185 TEUR. Die Pauschale wird nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune 
berechnet und dient der Finanzierung von Bauinvestitionen im Bereich des Feuerschutzes sowie zur Anschaffung 
von Fahrzeugen, Geräten etc. 

 

 



 
 

EURO RE 2021 vorl. RE 2022 Prog. 2023 HA 2024 HA 2025 HA 2026 HA 2027

Allgemeine Kreisumlage 47.655.563 48.361.773 51.442.402 58.100.000 60.052.500 61.553.812 63.092.657

Gewerbesteuerumlagen 4.135.229 3.810.496 4.287.906 4.049.328 4.320.633 4.528.023 4.668.392

Zinsausgaben 2.357.989 2.470.993 4.289.000 5.225.000 5.255.000 5.270.000 5.420.000

RE=Rechnungsergebnis; HA=Haushaltsansatz; Prognose = 3.Quartalsbericht 2023
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Kreisumlagen 
 
In der Finanzplanung des Haushaltes 2023 weist der Kreis Lippe für 2024 eine Steigerung bei der Allgemeinen 
Kreisumlag um 15,5 Mio. EUR bzw. 7,5 % aus. In ersten Abstimmungsgesprächen mit dem Kreis stellte sich dar, 
dass die Bedarfe aufgrund der finanziellen Rahmenbedingen wesentlich höher ausfallen. Vorerst wurde für die 
Ermittlung des Detmolder Ansatz ein Gesamtkreisumlagevolumen von 232,9 Mio. EUR zu Grunde gelegt, was für 
den Kreis eine vollständige Auflösung der Ausgleichsrücklage in 2024 unterstellt. Auf dieser Grundlage wurde in 
den städtischen Haushaltsentwurf 2024 ein Betrag i. H. v. 58,1 Mio. EUR eingestellt, was eine Steigerung um 7,4 
Mio. EUR bzw. 14,6 % bedeutet. 
 
Verbesserungen, die sich im weiteren Planungsprozess des Kreises durch verbesserte Bundes- und Landesförde-
rungen für Geflüchtete, durch Schlüsselzuweisungen oder durch eine geringe Anhebung der Landschaftsumlage 
ergeben, sollen zu einer Minderungen der allgemeinen Kreisumlage für die Kommunen führen. 
 
Für die Folgejahre wurden Erhöhungen von 2,5 % eingeplant. 

Daneben wurden für die Gesamtschulumlage 1.500 EUR eingeplant. 



 
 

 
Gewerbesteuerumlagen 
 
Bei der Ermittlung der Budgetansätze für die Gewerbesteuerumlagen wurde von der Verordnung zur Festsetzung 
der Erhöhungszahl ausgegangen.  

Der Gesamtvervielfältiger beträgt demnach für 2023 insgesamt 35,0 Punkte. 

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 51,6 Mio. EUR (und einem Hebesatz in 2024 von 446 
Prozentpunkten) bedeutet dies eine Gewerbesteuerumlage von insgesamt rd. 4,0 Mio. EUR. Somit sind rd. 8 % der 
Gewerbesteuer an Bund und Land abzuführen. 
 
Kreditaufnahme / Zinsaufwendungen  
 

Die Gliederung der Verbindlichkeiten in § 41 Abs. 4 Ziff. 4 KomHVO unterscheidet grundsätzlich zwischen Anlei-
hen, Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. 
Kredite dürfen als allgemeines Deckungsmittel aber nur unter den Voraussetzungen der §§ 77 Abs. 4 und  
86 Abs.3 GO verwendet werden. 

Die Haushaltssatzung legt gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 c) GO die Höchstgrenze für die möglichen Investitionskredite 
(23,5 Mio. EUR in 2024) fest.  

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung i.H.v. 14,2 Mio. EUR bedeutet dieses eine Netto-
Neuverschuldung von 9,3 Mio. EUR.  

Es wird aber davon ausgegangen, dass hiervon eine Kreditaufnahme von 10% entbehrlich sein wird, da sich erfah-
rungsgemäß Investitionen zeitlich verschieben werden. 

Dabei wurden die Tilgungsleistungen zum einen an die fortschreitende Kreditentwicklung angepasst und zum an-
deren sollen zukünftige Kreditneuaufnahmen mit einer höheren Tilgungsleistung vereinbart werden. Hiermit wird 
dem politischen Auftrag gefolgt, der im Rahmen des Haushaltsbeschlusses 2018 gefasst wurde, aufgrund der 
guten Jahresergebnisse der Vorjahre eine Senkung der Schulden vorzunehmen. Gegenüber 2017 sind rd. 6,5 Mio. 
EUR höhere Tilgungsleistungen vorgesehen, die aber letztlich noch über Kassenkredite zu finanzieren sind. 

Die bis zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung aufgenommenen Kredite werden mit ihrem tatsächlichen Schulden-
dienst in die Planung aufgenommen. Für noch nicht aufgenommene Darlehen werden die Zinsen auf Basis der 
derzeitigen Marktprognosen zu Grunde gelegt. 

Für Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Grundstückskaufverträge auf Rentenbasis, Erbbau-
pachtzinsen) sind insgesamt Haushaltsmittel i.H.v. 133 T EUR veranschlagt. 

 
Zinsen für Liquiditätskredite 
 

Der Bedarf an Liquiditätskrediten beläuft sich nach den Prognosen des 3. Quartalsberichtes 2023 zum Jahresende 
2023 auf netto 17,4 Mio. EUR.  

Nach dem Haushaltsplan 2024 erhöhen sich die Kassenkredite in 2024 um 23,0 Mio. EUR.  

Bei der Berechnung der Zinsen für den durchschnittlichen Bedarf an Liquiditätskrediten wurden die Zinsen eben-
falls auf Basis der derzeitigen Marktprognosen zu Grunde gelegt. 
 
 
 
  



 
 

5.1.7 Planungsgrundlagen für den Personalaufwand 2023 
 
Für das Jahr 2024 sind Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 72.931.394 € im Haushalt eingeplant. Das 
entspricht einem Anteil von rd. 25,1 % an den Ordentlichen Aufwendungen der Stadt Detmold.  
 
Der Personalaufwand stellt sich in den Fachbereichen wie folgt dar: 
 

FB Plan 2023 Planentwurf 2024 
Diff. 

2023/24 

FB 1 11.587.542  13.474.454  1.886.912  

FB 2 12.582.561  13.521.094  938.533  

FB 3 7.530.953  8.470.901  939.948  

FB 4 7.398.049  7.390.272  -7.777  

FB 5 10.676.414  11.174.631  498.217  

FB 6 4.497.116  4.819.193  322.077  

FB 7 9.457.705  10.176.784  719.079  

FB 8 3.774.927  3.904.065  129.138  

Gesamt 67.505.267  72.931.394  5.426.127  

 
 
 

 
 
  

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 FB 6 FB 7 FB 8

13.474.454 13.521.094 

8.470.901 

7.390.272 

11.174.631 

4.819.193 

10.176.784 

3.904.065 

Personalbudget 2024

2024



 
 

Die Personalaufwendungen teilen sich in Kostenarten für Bruttovergütungen und Arbeitgeberanteilen zur Sozial-
versicherung, Beihilfen und zukünftige Beamtenversorgungen wie folgt auf: 
 

Personalaufwendungen 72.931.394 

  Bruttovergütungen / Beamtenbezüge 55.245.824 

Zusatz-Versorgungskasse für Beschäftigte 2.480.054 

Sozialversicherung / BG-Beitrag 9.293.153 

Beihilfen 582.191 

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen 4.568.719 

Zuführungen zu Beihilferückstellungen 761.453 
 
 

 
 
 
Die Kalkulation des Personalaufwandes wird auf Basis der aktuellen Beschäftigtendaten entworfen. Im nächsten 
Schritt werden die zu erwartenden Bedarfe des zu veranschlagenden Jahres mit den Fachbereichen erörtert und 
verifiziert.  
Sofern der Bedarf bereits im Jahr 2023 entstanden ist und auch die Stellenbesetzung durchgeführt wurde, ist der 
Personalaufwand schon in dem 1. Entwurf mit den Beschäftigtendaten berücksichtigt. Besteht der angemeldete 
Bedarf erst ab dem Jahr 2024, ist der Personalaufwand pauschal mit 6 Monaten berücksichtigt. Aufgrund der Aus-
schreibungs- und Kündigungsfristen wird dies für eine realistische Bezugsgröße gehalten.  
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Tarifabschluss 2023/24 
 
Der festgestellte Personalbedarf wird anhand der Mitarbeiterdaten (individuelle Eingruppierung, Stufenzuordnung, 
Teilzeitfaktor, etc.) hochgerechnet. Dabei ist für die Tarifbeschäftigten der bereits feststehende Tarifabschluss 
2023/24 zum TVöD mit folgenden Parametern berücksichtigt: 
 

 Inflationsausgleichsgeld für die Monate Januar und Februar 2024 in Höhe von je 220 € / Vollzeitstelle 
(Auszubildende erhalten die Hälfte) 

 Tariferhöhung ab dem 01.03.2024 um 200 € Sockelbetrag / Vollzeitstelle und anschließende Steigerung 
von 5,5 %. 
(Auszubildende und Praktikanten erhalten eine Erhöhung um 150 €) 

 
Aufgrund des einheitlichen Sockelbetrages in allen Entgeltgruppen ergibt sich eine Spanne der prozentualen Stei-
gerung von 8,45 % (EG 15, Stufe 6) bis 16,87 % (EG 1, Stufe 2). Der Mittelwert liegt bei 9,76 %.  
Zusammen mit den Einmalzahlungen im Januar und Februar 2024 (umgerechnet 0,78 %) bedeutet der Tarifab-
schluss insgesamt eine Erhöhung um 10,54 % und damit die höchste Tarifsteigerung seit den 70er Jahren. 
 
Aufgrund eines noch ausstehenden Tarifabschlusses der Länder und des ungewissen Zeitpunktes der Umsetzung 
ist das Budget der Beamtenbesoldung incl. einer prozentualen Erhöhung mit einem Mittelwert von 7,5 % veran-
schlagt. 
 
 
Fluktuationsabschlag 
 
• Wie bereits in den Vorjahren wurde ein pauschaler Fluktuationsabschlag für die zu erwartenden Vakanzen 

aufgrund Langzeiterkrankungen, verzögerte Stellennachbesetzungen, etc. in Abzug gebracht. Aufgrund der 
zu erwartenden Effekte der Personaloffensive im Jahr 2024 wurde dieser mit 5% veranschlagt, obwohl in den 
letzten Jahren ein Anstieg der Fluktuation auf zuletzt 7% zu verzeichnen war. Diesem Trend soll durch die 
Personaloffensive entgegengewirkt werden. 

 
• Für das Personalbudget 2024 ist mit Beschluss des Rates vom 30.03.2023 zusätzlicher Personalbedarf zur 

Personaloffensive (Personalbindung und Personalrecruiting) mit einem Volumen von 1,5 Mio. € zur Verfü-
gung gestellt worden, das die Verwaltung mit einem Anteil von weiteren 0,7 Mio. € (1 %) zusätzlich zum Fluk-
tuationsabschlag durch eine globale Minderung kompensieren wird.  

 
In Summe sind die Personalaufwendungen um pauschal 5 % und damit um 3,8 Mio. € gemindert.  
 
Dies gilt nicht für die Gebührenhaushalte, die eine Gegenfinanzierung des entstandenen Personalaufwandes bein-
halten. 
 
 
  



 
 

Veränderung Plan 2023 / Plan 2024 
 
Ausgangsbasis Plan 2023 67,5 Mio. € 
  
Tarif-/Besoldungserhöhung 2023 - 2,0 Mio. € 
Das Personalbudget für das Jahr 2023 enthielt mangels Tarifabschluss eine Erhöhung 
um pauschal 4 %. Diese Tariferhöhung ist aufgrund der schließlich vereinbarten Inflati-
onsausgleichszahlungen in den Monaten Juni – Dezember 2023 nicht zum Tragen 
gekommen und muss nicht in das Nachfolgejahr übernommen werden.  
  
Tarif-/Besoldungserhöhung 2024 +6,5 Mio. € 
In diesem Mehraufwand sind Besoldungs- und Tariferhöhungen mit einem Volumen 
von -6,1 Mio. € sowie die beschlossene Erhöhung des Familienzuschlages um einen 
Mietstufenanteil in Höhe von -0,4 Mio. € enthalten.   
  
Entlastung Arbeitgebernebenkosten - 0,6 Mio. € 
Weitere Faktoren, die das Personalbudget 2024 günstig beeinflussen sind ein reduzier-
ter Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgung der Länder (VBL) um 0,96 %-Punkte / 
0,5 Mio. € und die Anpassung der Pensionsrückstellung an das aktuelle KGSt-
Gutachten 2023/2024 auf 48 % der Besoldungen (Vorjahr 49%) 0,1 Mio. €  

 
Zwischensumme  71,4 Mio.€ 

 
Nach Abzug der Tarif- und Besoldungserhöhungen ergibt sich ein echter Mehraufwand in Höhe von 1,5 Mio. €, 
der sich wie folgt zusammensetzt: 
 
Politische Beschlüsse 
Dem ausgewiesenen Mehraufwand in Höhe von rd. 1,5 Mio. € stehen politische Beschlüsse mit 
einem Volumen von 2,3 Mio. € gegenüber. Im politischen Beschluss zur Zukunftsperspektive 
Personal ist des Weiteren die verwaltungsseitige Einsparung in Höhe von 0,7 Mio. € enthalten. 
Somit ergibt sich ein Saldo der politischen Beschlüsse in Höhe von 1,6 Mio. €. 
 
Zukunftsperspektive Personal (VV/072/2023/1, Pkt. 1) 1,5 Mio. € 
Einsatz Basisbetrag zur Teilfinanzierung der Zukunftsperspektive Personal 
(VV/072/2023/1, Pkt. 2) 

- 0,7 Mio. € 
 

Zukunftsfähige Aufstellung und Weiterentwicklung 
Adlerwarte Berlebeck (Fb8/036/2023/1) 

0,1 Mio. € 

Brandschutz- sowie Rettungsdienstbedarfsplan (VV/359/2022) 0,4 Mio. € 
K.I.D.S. – Kinder in Detmold schützen (Fb2/230/2023) 0,3 Mio. € 
Politische Beschlüsse gesamt +1,6 Mio. € 

Personalveränderung durch Verwaltung 
Fortgeführte Kosten, die 2023 nur anteilig geplant waren 0,6 Mio. € 
Neue Stellenbedarfe 2024      0,3 Mio. € 
Ausbildungserweiterung 0,2 Mio. € 
Konsolidierungen u. a. durch Sprint-Prozess       - 1,2 Mio. € 
Personalveränderung durch Verwaltung gesamt - 0,1 Mio. € 
 
Personalbudget 2024 gesamt  72,9 Mio.€ 
 

Die Finanzplanjahre 2025 – 2027 sind mit einer pauschalen Erhöhung von 3 % berücksichtigt. 
  



 
 

Beschäftigungsstruktur (Stichtag 30.09.2023) 
 
Für die Stadt Detmold sind 1.018 Mitarbeitende einschl. der Dienststellenleitung tätig.  
 
Hinzu kommen 39 Auszubildende / 2 Praktikanten, 1 Bundesfreiwillige, 5 Personalgestellungen, 24 geringfügig 
Beschäftigte, 70 ruhende Verträge aufgrund von Elternzeit, befristeten Renten, Langzeiterkrankungen etc. und 17 
Mitarbeitende, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden.  
 

 
 

 
Insgesamt sind somit 1.176 Mitarbeitende beschäftigt.  
 
Sie teilen sich auf in 473 Teilzeit- und 703 Vollzeitbeschäftigte, 678 Frauen und 498 Männer. Ferner handelt es 
sich hierbei um 180 Beamte und 996 Tarifbeschäftigte. 
 

 
 
Die gesetzliche Schwerbehindertenquote beträgt 5 % und wird bei der Stadt Detmold mit 5,74 % erfüllt (Ergebnis 
2022).  
 
Das Durchschnittsalter der Beschäftigten liegt bei 45,7 Jahren, das der Führungskräfte bei 48,7 Jahren. Es zeigen 
sich damit bereits die ersten Effekte einer jüngeren Nachbesetzung der Rentenabgänge. 
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Altersstruktur / Demografie 
 
Wie bereits in der Vergangenheit erläutert, ist in den nächsten 10 Jahren mit einer altersbegründeten Fluktuation 
von 367 Beschäftigten auszugehen. Dies entspricht einem Anteil von rd. 36 % der aktiv Beschäftigten.  
 

 
 
 
Für die Beschäftigtengruppen über 55 Jahre bedeutet dies eine Quote von   
51 % der aktiv Beschäftigen in den nächsten 15 Jahren. 
 

 
 
  



 
 

Im Verhältnis zu den Beschäftigtenzahlen wird die Tragweite in den jeweiligen Fachbereichen besonders deutlich: 
 

 
 
Der Fachbereich 6 mit der vermeintlich geringen Anzahl von 29 Altersabgängen wird mehr als die Hälfte seiner 
Beschäftigten in den nächsten 10 Jahren ersetzen müssen. Damit haben ein strukturierter Wissenstransfer und gut 
dokumentierte Prozesse eine außerordentliche Bedeutung. 
 
  



 
 

Fluktuation 
 
Neben den altersbedingten Personalabgängen ist die Fluktuation durch Kündigungen und Auflösungsverträge zu 
beobachten. 
 

 
 
 

 
 
In einigen Berufen ist ein Fachkräftemangel deutlich spürbar. Im Hinblick darauf muss in Zukunft der Fokus auf den 
Ausbildungsbedarf und noch stärker auf die Rahmenbedingungen und die Attraktivität einer Beschäftigung bei der 
Stadt Detmold gerichtet werden.  
 
Daher sind bereits im Rahmen des politischen Beschlusses zur Personaloffensive neue Stellen geschaffen.  
  



 
 

Zukunftsperspektive Personal  
 
Der zunehmende Fachkräftemangel stellt im öffentlichen Dienst und somit auch bei der Stadt Detmold eine wach-
sende Herausforderung dar, die es jetzt proaktiv anzugehen gilt. Das Ziel ist es,  den Anstieg der vakanten Stellen 
zu stoppen bzw. zu reduzieren. Deshalb hat der Rat mit Beschluss vom 30.03.2023 (Beschlussvorlage 
VV/072/2023/1 sowie Mitteilungsvorlage VV/072/2023) die Verwaltung beauftragt, das vom fachbereichsübergrei-
fenden Projektteam erarbeitete Konzept zur Entwicklung einer Arbeitgebermarke sowie von Personalbindungs- und 
Personalrekrutierungsmaßnahmen umzusetzen. 
 
Die Zielrichtung der Entwicklung einer Arbeitgebermarke hat sowohl eine Innen- als auch eine Außenwirkung. 
Nach innen gerichtet sollen Motivation, Zufriedenheit und Bindung gefördert und dadurch auch Fluktuation verhin-
dert werden. Nach außen gerichtet steht die Schärfung und Verbesserung des Images der Stadt Detmold im Vor-
dergrund. Es ist ein aufwendiger Prozess, eine Arbeitgebermarke aufzubauen. Hier gilt es vor allem Fragen nach 
der Unternehmenskultur und Positionierung als Arbeitgeber aufzuwerfen und zu beantworten sowie die Zielgruppe 
zu definieren.  
 
Um die Personalfluktuation bei der Stadt Detmold zu reduzieren und Mitarbeitende mittel- bis langfristig an die 
Stadt zu binden, sollen folgende Maßnahmen implementiert werden: Onboardingkonzept, Qualifizierung von Füh-
rungskräften, Qualifizierungsprogramm zur Nachwuchskräfteförderung sowie persönliche Zusatzleistungen an alle 
Mitarbeitenden im Rahmen der Möglichkeiten von monatlichen Sachbezügen über den Detmolder Stadtgutschein 
und das Bereitstellen eines Teambudgets zur Stärkung des Teamzusammenhaltes. 
 
Bisher war es für die Stadt Detmold meist ausreichend Stellenanzeigen über die Tageszeitung zu annoncieren. Da 
die Zahl der Bewerbenden in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen ist, reicht dies nun nicht mehr aus. Das 
Personal-Recruiting der Stadt Detmold muss neu aufgestellt werden, um den Bekanntheitsgrad und die Attraktivität 
als Arbeitgeberin aktiv zu bewerben. Daher sollen folgende Maßnahmen umgesetzt werden: 
Einrichtung eines Karriereportals, andere Wege für die Veröffentlichung von Stellenausschreibungen, aktive An-
sprache von potenziellen Mitarbeitenden in Job-Netzwerken, Absolvieren von Praktika bei der Stadt Detmold, so-
wie Erstellung eines Trainee-Programms. 
 
 
Themenschwerpunkte Personaloffensive Haushaltsjahr 2024 
 
Im Haushaltsjahr 2024 wird sich das strategische Personalmarketing und Recruiting fünf Themenschwerpunkten 
widmen. Erster Schwerpunkt und Grundlage bildet der Aufbau der Arbeitgeberinmarke und des entsprechenden 
Employer Brandings. Die Kommunikationskanäle werden anhand der Zielgruppen unterschiedlich stark bespielt, im 
Vordergrund stehen digitale Medien wie die Karrierewebsite und Medien mit großer Reichweite wie LinkedIn, Ins-
tagram und Stepstone. Darauf aufbauend sind als zweiter Themenblock ein Bewerbermanagement und Talentpool 
geplant, um den Bewerbungsprozess sowohl für beteiligte Mitarbeitende als auch für potentielle Bewerbende zu 
vereinfachen und zu verschlanken. Der dritte Schwerpunkt knüpft unmittelbar an den Bewerbungsprozess an und 
umfasst das Onboarding neuer Mitarbeitenden. Die Implementierung einer fest verankerten Willkommensveranstal-
tung im quartalsmäßigen Turnus sowie ein Willkommensgeschenk sind ebenfalls geplant. Einen wichtigen 
Schwerpunkt bildet die Personalbindung, welche unter anderem durch die Einführung einer persönlichen Zusatz-
leistung im Rahmen von monatlichen Sachbezügen über den Detmolder Stadtgutschein und die Förderung der 
Mitarbeitenden und der Führungskräfte verbessert werden soll. Die Wirkung der Maßnahmen soll anhand von 
Kennzahlen, wie der Fluktuationsquote, messbar nachvollziehbar werden. Ein weiterer Themenschwerpunkt be-
zieht sich auf die vorletzte Phase des Employee Life Cycles und betrifft den Exit-Prozess. Die Einführung eines 
Offboardings stellt einen weiteren Themenschwerpunkt im Haushaltsjahr 2024 dar. Um einerseits einen wertschät-
zenden Abschluss der beruflichen Zusammenarbeit zu finden und einen Wissens- und Imageverlust zu verhindern, 
als auch um eine rechtliche Absicherung gewährleisten zu können. 



 
 

 
 
 
 
Altersteilzeit 
 
Zum 30.09.2023 waren 36 Altersteilzeitverträge vereinbart. 19 Mitarbeitende befinden sich zu dem Zeitpunkt be-
reits in der Freistellungsphase, 1 Mitarbeiter hat das Teilzeitmodell gewählt, 12 Mitarbeitende sind in der Arbeits-
phase und 4 Altersteilzeitverhältnisse sind bereits für das Jahr 2024 vereinbart. Gleichzeitig werden im Jahr 2024 
insgesamt 4 Beschäftigte von der Arbeitsphase in die Freizeitphase übergehen. Zudem werden bis zum Ende des 
Jahres 2024 insgesamt 15 Altersteilzeitverhältnisse beendet sein. 
 
Mit dem Tarifabschluss 2023/2024 wurde keine Verlängerung des TV FlexAZ vereinbart . 
 
 
 
Ausbildung 
 
Zu Beginn des Jahres 2024 sind 39 Ausbildungsplätze (Vorjahr 40) in den folgenden Berufen besetzt: 
 
Ausbildungsberufe Anzahl  
Brandmeisteranwärter/in 5 
Erzieher/in (praxisintegrierte Ausbildung) 2 
Fachinformatiker 1 
Kauffrau f. Tourismus u. Freizeit 1 
Kfz-Mechatroniker/in (Fachrichtung Nutzfahrzeugtechnik) 2 
Notfallsanitäter/in 2 
Stadtinspektor/in 10 
Straßenwärter/in 1 
Verwaltungsfachangestellte/r 14 
Verwaltungswirt/in 1 
Gesamtergebnis 39 
 
 



 
 

Hinzu kommen 2 Berufspraktikanten/-innen, deren Jahrespraktikum als sog. "Anerkennungsjahr" nach der schuli-
schen Ausbildung im sozialen und medizinischen Bereich für die staatliche Anerkennung erforderlich ist.  
Zum Stichtag 30.09.2023 sind somit die regelmäßig geplanten 4 Stellen nicht voll besetzt. 
 
Zusammen mit den 12 im Ausbildungsverbund regelmäßig finanzierten Ausbildungsplätzen über den Verein 
"Chance Ausbildung Lippe eV" (CAL eV) und 3 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe bei der DetCon GmbH bildet 
die Stadt Detmold zum Jahresbeginn insgesamt 56 Fachkräfte im Verwaltungs-, medizinischen, sozialen, touristi-
schen und gewerblichen Bereich aus.  
 
Aufgrund der oben dargestellten demografischen Entwicklung wurden für den Ausbildungsbeginn 2024 zusätzliche 
Ausbildungsstellen geschaffen. Darin enthalten 8 neue Stellen für Verwaltungsfachangestellte und Inspektoranwär-
ter*innen, Tischler, Berufskraftfahrer, Kfz-Mechatroniker, Gärtner und ganz neu im Rahmen der Personaloffensive 
5 Trainee-Stellen.  
 
Es ist das Ziel, alle angebotenen Ausbildungsstellen zeitnah besetzen zu können.  
 
 
  



 
 

5.2 Finanzplan 
 

5.2.1 Finanzplan 
 

Der Finanzplan wird ebenso wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt. Er weist Ein- sowie Auszahlungen,  
gegliedert nach Arten, aus und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzie-
rungstätigkeit aufgeteilt. Diese Aufteilung führt zu einer größeren Transparenz der einzelnen Finanzvorgänge. 

Im Gegensatz zum Ergebnisplan erfolgt im Finanzplan keine Periodenabgrenzung durch Buchungen im Jahresab-
schluss. Vielmehr werden hier sämtliche vom 01.01. bis zum 31.12. eines Jahres voraussichtlich eingehenden 
Einzahlungen sowie alle zu leistenden Auszahlungen erfasst. Zudem hat der Finanzplan die wichtige Funktion, als 
Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Auszahlungen zu dienen.  

Die Struktur eines Finanzplanes (gemäß Muster zur GO und KomHVO) sowie nähere Erläuterungen sind in der 
Anlage „Struktur und Erläuterungen zum Ergebnisplan und Finanzplan“ (S. 80ff.) zum Vorbericht dargestellt. 

Das nachfolgende Schaubild zeigt den Finanzplan der Stadt Detmold für das Haushaltsjahr 2024 mit den Planda-
ten für die Jahre 2025 bis einschließlich 2027.  
 

 
 
 



 

 
 

 

5.2.2 Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2023 
 
Insgesamt verbessert sich der Bedarf an Finanzmitteln des Finanzplanes im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 
um 0,4 Mio. EUR. Ohne die Einplanung von zusätzlichen Liquiditätskrediten betrug der negative Saldo 2023 noch 
23,4 Mio. EUR. Dieser verringert sich nunmehr leicht auf 23,0 Mio. EUR. Allerdings werden über diese Beträge 
jeweils zusätzliche Aufnahmen von Liquiditätskrediten notwendig.  
Folgende wesentliche Faktoren sind hierfür verantwortlich: 
 
 
Haushaltsverschlechterungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023: 
 

- 35,7 Mio. EUR Verringerte Kreditaufnahme - Investitionskredite 
- 7,4 Mio. EUR Allgemeine Kreisumlage 
- 5,3 Mio. EUR Personalauszahlungen 
- 2,1 Mio. EUR Produkt Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen (ohne Personalauszahlungen) 
- 0,9 Mio. EUR Zinsauszahlungen 

 
 
Haushaltsverbesserungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2023: 
 

+ 31,9 Mio. EUR verringerte Investitionsauszahlungen 
+ 6,2 Mio. EUR Schlüsselzuweisungen 
+ 5,5 Mio. EUR Erhöhte Einzahlungen aus Investititonstätigkeit (Zuweisungen, Verkäufe, sonstiges) 
+ 2,0 Mio. EUR Anteil an der Einkommensteuer 
+ 1,6 Mio. EUR Gewerbesteuer (netto) 

  + 1,1 Mio. EUR verringerte Gebäudeunterhaltung aus Instandhaltungsrückstellungen 
+ 3,5 Mio. EUR Sonstige Verbesserungen 

 

+ 0,4 Mio. EUR Gesamtveränderung bei der Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten 
 

  



 

 
 

5.2.3 Erläuterungen zum investiven Teil des Finanzplanes 
 
Nach den Bestimmungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) sind die Investitionsmaßnahmen 
im Finanzplan bzw. in den Teilfinanzplänen zu veranschlagen. 
 
Teilfinanzpläne 
 
In den produktorientierten Teilfinanzplänen werden gemäß § 4 KomHVO neben den maßnahmebezogenen Veran-
schlagungen die Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungser-
mächtigungen für die Folgejahre dargestellt. 
 
Die Ansätze der Teilfinanzpläne für das Haushaltsjahr stellen Ermächtigungen dar. 
 
Die geplanten Investitionsmaßnahmen werden einzeln dargestellt, sofern sie oberhalb von 250.000 EUR liegen 
und damit von wesentlicher Bedeutung sind. Alle anderen Maßnahmen werden zusammengefasst dargestellt. 
 
Die Wertgrenze von 250.000 EUR bezieht sich sowohl auf Einzelmaßnahmen als auch auf die Summierung von 
Maßnahmepaketen über den Darstellungszeitraum 2024 bis 2027.  
 
 
Abbildung von Investitionsmaßnahmen 
 
Die einzelne Investitionsmaßnahme wird als „Investitions-Nummer“ dargestellt. Diese Investitions-Nummer setzt sich 
aus einem Buchstaben und einer acht-stelligen Ziffer zusammen. Die acht Ziffern beinhalten den Produktbereich, 
das Jahr des Investitionsbeginns, die Produktgruppennummer sowie zwei frei zu vergebende, aufsteigende Ziffern. 
 
HOAI-Anteile 
 
Die Leistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) sind im kaufmännischen Rech-
nungswesen im Einzelnen darzustellen. 

a) Aktivierte Eigenleistungen (interne Abrechnungen, angelehnt an die HOAI) 
b) Leistungen an Externe  

Zusätzlich zu den kassenwirksam werdenden Mitteln für die entsprechende Bau-/ Investitionsmaßnahme sind ggf. 
auch Mittel für aktivierte Eigenleistungen sowie für Leistungen an Externe einzuplanen.   
 
 
Wertgrenze nach § 13 KomHVO 
 
Bei der Anmeldung von investiven Maßnahmen ist die vom Rat festgelegte Wertgrenze zu beachten (vgl. hierzu 
die Beschlussvorlage vom 20.02.2007, Fb1/056/2007, „Festlegung einer Wertgrenze“). 

Danach wird in der Haushaltssatzung die Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen, 
bezogen auf den Gesamtausgabebedarf, auf 250.000 EUR festgesetzt. 

Für Maßnahmen, welche die vorgenannte Wertgrenze überschreiten, sind weitergehende Berechnungen, Verglei-
che und Unterlagen zu erarbeiten. Darüber hinaus ist die künftige Bevölkerungsentwicklung zu berücksichtigen.  

Ermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen im Finanzplan erst veranschlagt werden, wenn Baupläne, Kostenbe-
rechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Gesamtkosten der Maßnahme, 
getrennt nach Grunderwerb und Herstellungskosten, einschließlich der Einrichtungskosten sowie der Folgekosten 
ersichtlich sind (§ 13 Abs. 2 KomHVO).   

Bei allen übrigen Maßnahmen sind die Bestimmungen des § 13 Abs. 3 KomHVO zu beachten. Danach muss vor 
Beginn einer Investition mindestens eine Kostenberechnung vorliegen. 
 
 
 



 

 
 

Verpflichtungsermächtigungen 
 
Die Ausweisung der Ermächtigungen erfolgt maßnahmebezogen im jeweiligen Teilfinanzplan. Durch die Auswei-
sung von Verpflichtungsermächtigungen nach § 12 KomHVO i. V. m. § 85 GO werden die Fachbereiche ermächtigt, 
Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen. 
 
Die bei den einzelnen Investitionen ausgewiesenen Ermächtigungen können im Rahmen der Flexibilität der Haus-
haltsbewirtschaftung auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, wenn dieses im 
Einzelfall festgelegt wird.  
 
Bildung von Budgets in Teilfinanzplänen 
 
Nach § 21 Abs. 1 S. 3 KomHVO können Ein- und Auszahlungen für Investitionen zu Budgets zusammengefasst 
werden. In den jeweiligen Budgets ist die Summe der Ein- und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. 
 
Gegenseitige Deckungsfähigkeiten finden für einzelne Produktbereiche bzw. Maßnahmenbündelungen Anwendung.  
 
Darüber hinaus können nach § 21 Abs. 2 KomHVO im Einzelfall Mehreinzahlungen Ermächtigungen von Auszah-
lungen erhöhen und Mindereinzahlungen Ermächtigungen von Auszahlungen vermindern. Die Mehrauszahlungen 
gelten nicht als überplanmäßige Auszahlungen. 
 
Einzelheiten zur Bildung der Budgets sind dem „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungs-
vermerken“ (sogenannte „gelbe Seiten“) zu entnehmen. Das Verzeichnis ist Bestandteil der Haushaltssatzung. 
 
  



 

 
 

5.2.4 Investitionsschwerpunkte in 2024 
 

   in Mio. EUR 
 

Tiefbaumaßnahmen 
 

 

 21,8 

- Straßen / Brücken / Tunnel  13,0  
- Kanalbau  
- Bau von Spiel- und Sportanlagen  
  (Spielplatzbau / Sanierung Sporthäuser /Neukonzeption     
   Freibad Schwarzenbrink) 
- Hochwasserschutzmaßnahmen 

 6,6 
1,4 

 
 

0,5 

 

- Wasserbau 
 

 0,3 
 

 

Hochbaumaßnahmen  15,6 
 

Schulen 7,1 

- Umsetzung Schulentwicklungsplanung 
- Belastungsausgleich G9 
- Sonderliste Schulen 
 

6,3 
0,7 

                0,1 

  

Immobilien 
 
- Sozialer Wohnungsbau  
- Neubau KiTa Britensiedlung 
- Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung  
- Hornsches Tor 
- Photovoltaikanlagen 
- Mobilität.Punkt.Lustgarten (Planungskosten) 

 
 

2,0 
1,7 
1,2 
0,4 
0,4 
0,4 

8,5 

 

 

 

- Ferdinand-Brune-Haus 
- Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz 
- Verwaltungsgebäude Heldmanstr. (Außenanlagen) 
- Schule am Wall 
- Aufzug Bahnhof Detmold 
- RLT-Anlagen in städt. Gebäuden 
- Neubau Rettungswache 
- Umbau / Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hiddesen 

 - Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg 
- Umsetzung Kommunaler Klimaschutz 
- Umgestaltung Adlerwarte  

 - Sonstige Hochbaumaßnahmen, Planungskosten etc. 
  

0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,3 

Erwerb von Grundvermögen / Baulandmobilisierung / 
Erschließung Gewerbegebiet „Alte Ziegelei / 
Entwicklung Temdegelände 
 

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
 

Finanzanlagen / Ausleihungen 

- Kapitaleinlage DetCon GmbH für: 
  -- Investitionen und Finanzbedarf DTA  
  -- Stadtentwicklungsgesellschaft  
  -- Unterhaltungsmaßnahmen an Parkhäusern 
  
   
Investitionsschwerpunkte insgesamt: 

  
 
 
 
 
 
 
 

0,2 
0,1 
0,1 

 

3,4 
 
 
 

6,9 
 

0,4 
 

 
 
 
 
 

48,1 



 

 
 

Straßen, Brücken, Tunnel 
 

In 2024 werden für den Ausbau von Straßen und Plätzen sowie für Investitionen in Brücken und Tunnel insgesamt 
rd. 13,0 Mio. EUR bereitgestellt.  
 

Neben dem weiteren Ausbau des korrespondierenden Straßenbaus sind der Bau von Fußgängerüberwegen, der 
weitere Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes, die Umgestaltung des Schloßplatzes, die Aufwertung der Fußgän-
gerzone, diverse Straßenbaumaßnahmen (u. a. Paderborner Str., Bad Meinberger Str., Lemgoer Str., Kuckucksweg, 
Eggestraße, Heidenoldendorfer Straße - 2. Bauabschnitt -, Kreisel Siegfriedstraße/Mobilpunkt etc.), Erschließungs-
maßnahmen in Wohn- und Gewerbegebieten sowie Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes der Stadt Detmold (ISEK) vorgesehen. 
 
Kanal 
 

Mittel für den Kanalbau stehen in 2024 i. H. v. rd. 6,6 Mio. EUR zur Verfügung. 
 
Wasserbau / Wasserläufe  
 

Im Bereich Wasserbau stehen im Jahr 2024 für verschiedene Maßnahmen an Gewässern Mittel i. H. v. rd. 0,3 Mio. 
EUR zur Verfügung. 
 
Schulen  
 

Neben Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung (s. hierzu auch Ds-Nr. Fb2/060/2023; Umbau- / Ausbaumaß-
nahmen Realschule I, Freiligrathschule, Bachschule, GS Hiddesen, Oetternbachschule, GS Heidenoldendorf, Schu-
le am Leistruper Wald, GS Heiligenkirchen) stehen in 2024 Baumaßnahmen im Rahmen des Förderprogrammes 
„Belastungsausgleich G9“ im Vordergrund.  
 
Immobilien 
 

Mittel i. H. v. rd. 8,5 Mio. EUR sind in 2024 vor allem für den Neubau einer Kindertagesstätte in der Britensiedlung, 
die weitere Entwicklung der Britensiedlung und den Sozialen Wohnungsbau, für Maßnahmen im Bereich des Horn-
schen Tores, für Umbau / Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hiddesen, für Umbau / Umnutzung der Pavillons 
am Kaiser-Wilhelm-Platz, für die Errichtung des Mobilität.Punkt.Lustgarten (Planungskosten), die Errichtung einer 
Urnenwandanlage auf dem Waldfriedhof Kupferberg, die Neukonzeption des Freibades Schwarzenbrink, die Umset-
zung des kommunalen Klimaschutzes sowie für diverse weitere Hochbaumaßnahmen veranschlagt worden. 
 
Erwerb von Grundstücken 
 

Für den Erwerb von Grundstücken, die Entwicklung des Gewerbegebietes „Alte Ziegelei“ und des Temdegeländes 
sowie für die Mobilisierung von Bauland sind für 2024 Mittel i. H. v. 3,4 Mio. EUR eingeplant.  
 

Je nach politischer Beschlusslage können sich noch Änderungen und zeitliche Verschiebungen der aufgeführten 
Investitionsschwerpunkte ergeben. Weitere Einzelheiten können den Planungsreporten der Fachbereiche entnom-
men werden. 
 
  



 

 
 

5.3 Entwicklungen der Gebührenhaushalte 
 

Die Ermittlung der Gebühren erfolgt nach den Regelungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Dabei wurde 
die am 14.12.2022 veröffentlichte Gesetzesänderung berücksichtigt. Die Gesetzesänderung sieht in Art. 1 des 
Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften eine entsprechende Änderung des § 6 Abs. 2 KAG 
NRW vor. Hiernach sollen u.a. folgende Maßgaben geregelt werden:  
 

- Es kann nach Anschaffungs-/Herstellungswert oder Wiederbeschaffungszeitwert abgeschrieben werden,  
- Bei der kalkulatorischen Verzinsung kann bei dem Einsatz von Fremdkapital der durchschnittliche Fremd-

kapitalzins angesetzt werden (effektiver Jahreszinssatz - Nominalzinssatz der Bank ohne Abzug der all-
gemeinen Inflationsrate), 

- Bei dem Eigenkapital ist der Ansatz des Nominalzinssatzes zulässig, der sich aus dem 30-jährigen 
Durchschnitt der Emissionsrenditen für festverzinsliche Wertpapier ergibt (ohne Abzug der allgemeinen 
Inflationsrate) 

 

Das bedeutet, dass die Stadt Detmold weiterhin wie bisher Abschreibungen auf Basis der Wiederbeschaffungswer-
te als Kosten ansetzen kann. Die Ermittlung des maßgeblichen kalkulatorischen Zinssatzes wird erstmals gesetz-
lich festgelegt werden und ersetzt die bisher durch OVG-Urteile definierten Durchschnittszeiträume. Für das Kalku-
lationsjahr 2024 wurde ein Zinssatz von 3,0 % zu Grunde gelegt (Vorjahr 3,1 %).  
 
Bei den Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, und Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren sind für 
2024 keine Veränderungen der Gebührensätze vorgesehen. Dabei wurden z.T. zum Ausgleich der Kosten auf die 
Auflösung von Sonderposten zurückgegriffen, soweit diese bei einzelnen Gebührenhaushalten in den vergangenen 
Jahren aus entstandenen Überdeckungen gebildet wurden.  
 
Seit 2018 konnten die Gebühren für die Friedhöfe stabil gehalten werden. Aufgrund von Kostensteigerungen (Ta-
rifanpassungen und Preissteigerungen) wird nunmehr eine Anpassung der Gebühren erforderlich. Die Gebühren 
für die Grabnutzung erhöhen sich im Mittel um ca. 18 %. Bei den Bestattungsgebühren wird eine Anpassung im 
Mittel um ca. 2 % erforderlich. 
 
Bei den Abwassergebühren ist für 2024 eine Gebührenanpassung erforderlich, die über die in der Finanzplanung 
des letzten Jahres bereits eingeplante Höhe hinausgeht. Hauptgründe hierfür sind v. a. die inflationsbedingten 
Kostensteigerungen, die neue Vereinbarung mit der Stadt Lage über Mitbenutzung des Klärwerks Lage sowie 
Verlustvorträge aus den Vorjahren. Nachdem die Schmutzwassergebühren in 2023 v.a. in Folge der o. g. Ände-
rung des KAG gesenkt worden sind, erfolgt für 2024 eine Erhöhung von 3,41 EUR je cbm auf 3,84 EUR je cbm. 
Damit liegen diese Gebühren allerdings noch unterhalb der Gebührenhöhe, die bis 2022 bestanden hat. Bei den 
Niederschlagswassergebühren erfolgt eine leichte Erhöhung von 1,13 EUR je qm auf 1,15 EUR je qm.  
Darüberhinaus ist die Anpassung der Abfuhrkosten des Fäkalschlamms von bisher 59,64 EUR je cbm auf 66,00 
EUR je cbm erforderlich.  
 
Darüber hinaus werden die Kranktentransport- und Rettungsdienstgebühren erhöht. Hierbei wurden die Aus-
wirkungen aus dem 2023 beschlossenen neuen Rettungsdienstbedarfsplan berückischtigt. Einbezogen wurde auf 
ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr. 
 
  



 

 
 

5.4 Umsatzbesteuerung / Betriebe gewerblicher Art 
 
Die öffentliche Hand übt ihre Tätigkeit vorwiegend im hoheitlichen Bereich aus. Im Rahmen dieser Tätigkeit unter-
liegt die öffentliche Hand weder der Körperschaftssteuer noch der Umsatzsteuer oder der Gewerbesteuer. Unter 
Umständen begründet die öffentliche Hand jedoch einen so genannten „Betrieb gewerblicher Art“ (BgA). Dabei 
stellt der Begriff des BgA keine Organisationsform, sondern einen rein steuerlichen Begriff dar. Im § 4 des Körper-
schaftssteuergesetzes (KStG) wird der Begriff des BgA folgendermaßen definiert:  
„Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 6 KStG sind 
vorbehaltlich des Abs. 5 alle Einrichtungen, die einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur Erzielung von Ein-
nahmen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft dienen und die sich innerhalb der Gesamtbetätigung der juristi-
schen Person wirtschaftlich herausheben. Die Absicht, Gewinne zu erzielen und die Beteiligung am wirtschaftli-
chen Verkehr sind nicht erforderlich.“ 
 
Nach dieser Definition werden bei der Stadt Detmold in folgenden Bereichen Betriebe gewerblicher Art geführt: 
 

• Personalgestellung (FB 1) 

• Kaufmännische Betreuung DetCon GmbH (FB 1) 

• Märkte (FB 7) 

• Pacht Freibäder (FB 2) 

• Pacht Parkhäuser (FB 5) 

• Pacht Parkhaus Finanzamt (FB 5) 

• Pacht Stadthalle (FB 5) 

• Vermessungen für Private (FB 6) 

• Nebenleistungen für das DSD (FB 7) 

• Grabpflege (FB 7) 

• Metallwerkstatt (FB 7) 

• Kultur (FB 8) 

• Kiosk Adlerwarte (FB 8) 

 
An der Regelung zu den BgA ändert sich aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung im Umsatzsteuerrecht nichts. 
 
Im September 2015 wurde im Rahmen des Steueränderungsgesetzes der neue § 2b in das Umsatzsteuergesetzes 
(UStG) eingefügt. Diese Vorschrift regelt die Umsatzsteuerpflicht für  jPöR grundsätzlich neu und kann in einzelnen 
Bereichen zu einer zusätzlichen Umsatzsteuer-Belastung führen. Da das gesetzlich vorgesehen Optionsrecht aus-
geübt wurde, muss die Stadt Detmold die steuerlichen Folgen dieser Neuregelung erst ab dem 01.01.2023 umset-
zen. Voraussichtlich wird am 16.12.2022 beschlossen, dass die Umstellung für die Kommunen erst zum 
01.01.2025 eintreten wird. Die hierfür relevanten Sachverhalte wurden fortlaufen geprüft. Entsprechend wurden 
Verträge angepasst und die Mitarbeiter dahingehend informiert und geschult. Die Einnahmen erhöhen sich in den 
jeweiligen Bereichen um den gesetzlichen Steuersatz, in selber Höhe steigt auch der Ausgaben entsprechend, da 
die Umsatzsteuer monatlich an die Finanzverwaltung abgeführt wird. 
 
Einen großen Vorteil in der Neuregelung liegt im Bereich der Vorsteuer. Hier können Aufwendungen, die mit steu-
erpflichtigen Ausgangsleistungen in Zusammenhang stehen, berücksichtigt werden und die Vorsteuer vom Finanz-
amt zurück erstattet werden. Hier kann der steuerliche Gestaltungsspielraum bestmöglich genutzt werden um die 
städtischen Aufwendungen entsprechend zu verringern.  
 
Durch die Systematik der Doppelten Buchführung sind die Haushaltsansätze in den Teilergebnisplänen netto, d.h. 
ohne die Mehrwertsteuer geplant worden. Die Vor- bzw. Umsatzsteuer wird im Haushaltsvollzug über separate 
Bestandskonten in der Bilanz abgewickelt. In den Teilfinanzplänen der Fachbereiche sind die korrespondierenden 
Konten ebenfalls netto geplant worden. Bei den zentralen Finanzen sind die entsprechenden Ein- bzw. Auszah-
lungskonten für die Abwicklung der Mehrwertsteuer dargestellt. 
 



 

 
 

6. Überblick über die Kredit- und Schuldenentwicklung (Investitions- und Liquiditätskre-
dite) 

 

6.1 Kreditaufnahmeentwicklung in Mio. EUR 
  

 

Investitionskredite 2024 2025 2026 2027 Summe

Umschuldung 0,0 2,0 0,0 0,1 2,1

Kreditermächtigung 23,5 48,6 24,9 11,7 108,7

Ordentliche Tilgung -14,2 -14,7 -15,5 -15,9 -60,3

Nettokreditentwicklung 9,3 33,9 9,4 -4,2 48,4

Liquidtätskredite (netto) 2024 2025 2026 2027 Summe

voraussichtlich zusätzlich 

notwendige 

Inanspruchnahme (+) bzw. 

Abbau bestehender 

Kassenkredite (-) 23,0 16,2 11,9 9,8 60,9

Entwicklung Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)

Entwicklung Schuldenstand 

(jeweils zum 31.12.) 2023 
3)

2024 2025 2026 2027

Investitionskredite 197,4 204,4 233,4 240,3 234,9

(davon "Gute Schule 2020")
 1)

(0,9) (0,8) (0,8) (0,7) (0,7)

Kassenkredite (netto)
 2)

17,4 40,4 56,6 68,5 78,3

(davon "Gute Schule 2020")
 1)

(4,1) (3,9) (3,6) (3,4) (3,1)

gesamt 214,8 244,8 290,0 308,8 313,2

(davon "Gute Schule 2020")
 1)

(5,0) (4,7) (4,4) (4,1) (3,8)

 
1) Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur werden der Stadt Detmold 
über das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in den Jahren 2017-2020 Kredite i.H.v. jährlich insgesamt 1,4 Mio. 
EUR zur Verfügung gestellt. Die Zins- und Tilgungsleistungen über die Laufzeit von 20 Jahren übernimmt das Land 
NRW im Rahmen einer Schuldendiensthilfe. Mittel für konsumtive Maßnahmen sind als Kassenkredite und für 
investive Maßnahmen als Investitionskredite auszuweisen. 
 
2) Darüber hinaus wurde in 2017 ein Kassenkredit aufgenommen, der zur Zwischenfinanzierung des Ankaufs einer 
Immobilie an die Detmolder Gesellschaft für Stadtentwicklung GmbH weitergeleitet wurde. 
 
3) Voraussichtlicher Stand zum 31.12.23 gem. Prognose 3. Quartalsbericht 2023 
 



 

 
 

Bei der Kreditermächtigung wurden die Investitionen in voller Höhe eingerechnet. Bei der Darstellung der Entwick-
lung des Schuldenstandes wurde unterstellt, dass lediglich 90% an Investitionen im Haushaltsvollzug zur Ausfüh-
rung kommen und daher eine Kreditaufnahme von 10% der Kreditermächtigung entbehrlich sein wird. 
 
 

6.2 Entwicklung der Schulden in Mio. EUR 
 
 

in Mio. EUR RE 2022 Prognose 2023 HA 2024 HA 2025 HA 2026 HA 2027

Investitionskredite 161,8 197,4 204,4 233,4 240,3 234,9

Liquiditätskredite 0,0 17,4 40,4 56,6 68,5 78,3

161,8 214,8 244,8 290,0 308,8 313,2

RE=Rechnungsergebnis; HA=Haushaltsansatz
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7. Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen der Stadt Detmold an Unternehmen des 
privaten Rechts 

 
Stand: Oktober 2023 

 

7.1 DetCon GmbH  
 
Stammkapital: 9.029.414,62 € 
Gründungsjahr: 1992 
Eigentümer: Stadt Detmold (zu 100%) 
 
Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung von Vermögensgegenständen jeglicher Art, 
insbesondere von Beteiligungen auf dem Verkehrs- und Energiesektor sowie an sonstigen kommunalen Gesell-
schaften. 
 
Ferner ist Gegenstand des Unternehmens das koordinierende Einwirken auf die Beteiligungsunternehmen zum 
Erreichen eines hohen Gesamtnutzens für die Gesellschafterin Stadt Detmold. Außerdem erbringt das Unterneh-
men Beratungsleistungen und sonstige Dienstleistungen für ihre Beteiligungsunternehmen. Darüber hinaus befasst 
sich das Unternehmen mit der Beratung der Stadt Detmold hinsichtlich ihrer Beteiligung an wirtschaftlichen Unter-
nehmen und hinsichtlich der Einführung und Weiterentwicklung insbesondere betriebswirtschaftlicher Elemente 
des sog. "Neuen Steuerungsmodells". Außerdem ist Gegenstand des Unternehmens die Vermittlung von Leistun-
gen jeglicher Art sowie die Beratung Dritter. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von öffentli-
chen Freibädern in Detmold. 
 
In den städtischen Etat wurde für 2024 eine Verlustübernahme in Höhe von 3.700.000 € eingeplant.  
 
Beteiligungen der DetCon GmbH: 
 
Stadtwerke Detmold GmbH (75,1% =  8.711.600 €) 
Stadtverkehr Detmold GmbH  (100% =   572.647 €) 
Detmolder Stadthallen GmbH  (93,85 % =   1.560.050 €) 
GILDE GmbH (61,5 % =   409.034 €) 
Detmolder Abwasser GmbH (100% =   25.565 €) 
Detmolder Gesellschaft 
für Stadtentwicklung GmbH (100% = 100.000 €) 
  
Die Stadtverkehr Detmold GmbH sowie die Detmolder Abwasser GmbH sind durch einen Beherrschungs- und 
Ergebnisabführungsvertrag in den Organkreis der DetCon GmbH eingegliedert. Mit der Stadtwerke Detmold GmbH 
besteht seit dem Geschäftsjahr 2001 ebenfalls ein Ergebnisabführungsvertrag. 
 

 
7.1.1 Stadtwerke Detmold GmbH 
 
Stammkapital: 11.600.000 € 
Gründungsjahr: 1972 
 
Eigentümer: 
 
DetCon GmbH zu 75,1%        (= 8.711.600 €) 
Westenergie AG zu 12,45%                 (= 1.444.200 €) 
Westfalen Weser Beteiligungen GmbH zu 12,45 %  (= 1.444.200 €) 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser sowie der Betrieb von öffentlichen 
Bädern, einschließlich aller dazu dienenden und in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Bei der Unter-



 

 
 

nehmensführung sind neben wirtschaftlichen Kriterien auch ökologische, insbesondere Klimaschutzziele, soziale 
und andere dem Gemeinwohl dienende Kriterien zu berücksichtigen. 
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert 
werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unter-
nehmen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe 
errichten. 
 
Die Gesellschaft ist so zu führen, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unter-
nehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals angestrebt wird. 
 
Die Stadtwerke Detmold GmbH besitzen Beteiligungen an folgenden Unternehmen: 
 

- Trianel GmbH       93.600,00 € 

- Kommunale Beteiligungsgesellschaft RWE WWE GmbH (KBR)                0,00 € 

- Stadtwerkenergie OWL GmbH     120.000,00 € 

- Lippe Energie VerwaltungsGmbH & Co. KG         6.250,00 € 

- GREEN GECCO BeteiligungsGmbH & Co. KG  1.255.000,00 € 

- GREEN GECCO Beteiligungs-Verw. GmbH         1.846,35 € 

- Wohnbau Detmold eG         7.130,00 € 

- Verbund Volksbank OWL eG            160,00 € 

- Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs GmbH         6.250,00 € 

- Stadtwerke Lippe-Weser Service Verwaltungs GmbH & Co. KG     240.000,00 € 

- TOBI Gaskraftwerks Verwaltungs GmbH         1.750,00 € 

- TOBI Gaskraftwerksbeteiligungs GmbH & Co. KG  1.066.924,21 € 

- Photovoltaik Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG         5.000,00 € 

- Holzheizkraftwerk Horn GmbH  2.805.600,00 € 

- Holzheizkraftwerk Horn Verwaltungs GmbH       25.000,00 € 

- Trianel Windkraftwerk Borkum GmbH & Co. KG                0,00 € 

- Trianel Wind und Solar GmbH & Co. KG     136.000,00 € 

 
 
7.1.2 Stadtverkehr Detmold (SVD) GmbH 
 

Stammkapital: 572.646,91 € 
Gründungsjahr: 1992 
 
Eigentümer: 
DetCon GmbH zu 100 %         (= 572.647 €) 

 
Gegenstand des Unternehmens ist die Parkraumverwaltung und -bewirtschaftung, insbesondere die Anmietung, 
Verwaltung und Bewirtschaftung von Parkplätzen und Parkhäusern in der Stadt Detmold. Gegenstand des Unter-
nehmens ist ferner die Wahrnehmung von Aufgaben der Verkehrsplanung und -lenkung sowie der Betrieb von 
öffentlichem Personennahverkehr im Bereich der Stadt Detmold sowie auch die Förderung der Belange des Rad-
verkehrs. 
 
Die Stadtverkehr Detmold (SVD) besitzt eine Minderheitsbeteiligung an der OWL Verkehr GmbH in Höhe von 
7.050 €. 
  



 

 
 

7.1.3 Detmolder Stadthallen GmbH 
 
Stammkapital: 1.662.350 € 
Gründungsjahr: 1996 
 
Verschmelzung der Stadthalle Detmold GmbH 
in die Hangar 21 GmbH und Umbenennung: 2006 
 
Übernahme des „Haus des Gastes Berlebeck“: 2009 
 
Eigentümer: 
DetCon GmbH zu 93,85 %        (= 1.560.050 €) 
Verbund Volksbank OWL e.G. zu 6,15 %        (=    102.300 €) 
 
 
Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Vermietung/Verpachtung von Hallen insbesondere zu kultu-
rellen und sozialen Zwecken. Die Gesellschaft kann auch alle Geschäfte vornehmen, die den vorgenannten Haupt-
zwecken zu dienen geeignet sind. 

 
 
7.1.4 Gewerbe- und Innovationszentrum Lippe-Detmold (GILDE) GmbH 
 
Stammkapital: 664.679,45 € 
Gründungsjahr: 1992 
 
Eigentümer: 
DetCon GmbH zu 61,5%    (= 409.033,51 €) 
Sparkasse Paderborn-Detmold zu 37,7%         (= 250.533,02 €) 
IHK Lippe zu Detmold zu 0,8%      (= 5.112.92 €) 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und Vermietung eines Gewerbe- und Innovationszentrums in 
Detmold, die Einleitung und Durchführung sämtlicher Maßnahmen zur Sicherung des Betriebes eines solchen 
Zentrums, die laufende Überprüfung der Konzeption und deren Anpassung an veränderte Verhältnisse sowie die 
Beratung der in dem Innovationszentrum ansässigen Mieter in allen Angelegenheiten, die mit dem Betrieb des 
Zentrums im direkten  oder indirekten Zusammenhang stehen. Darüber hinaus ist die allgemeine Wirtschaftsförde-
rung im Bereich der Stadt Detmold Gegenstand des Unternehmens. 
 
 
 
7.1.5 Detmolder Abwasser (DTA) GmbH 
 

Stammkapital: 25.564,59 € 
Gründungsjahr: 1997 
 
Eigentümer: 
DetCon GmbH zu 100 %         (= 25.565 €) 
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von Abwasser- und Klärschlammentsorgungsaufgaben, die 
Planung, Errichtung und Verpachtung von Anlagen zur Abwasserentsorgung sowie die Verwertung von Sekundär-
rohstoffen. Bei der Unternehmensführung sind neben wirtschaftlichen Kriterien auch ökologische, soziale und an-
dere, dem Gemeinwohl dienende Kriterien zu berücksichtigen. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer 
Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen erwerben, errichten oder pachten und 
Verträge mit ihnen abschließen. 

 
 



 

 
 

7.1.6 Detmolder Gesellschaft für Stadtentwicklung GmbH 
 
Stammkapital: 100.000 €  
Gründungsjahr: 2014 
 
Eigentümer: 

 
DetCon GmbH zu 100 %  (= 100.000 €) 
 
Der Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten 
der Bevölkerung, sowie die Unterstützung der Stadt Detmold in ihren jeweiligen Zielsetzungen der kommunalen 
Stadtentwicklung.  
 
Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, da-
runter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft und 
des Städtebaus anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erb-
baurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, soziale, wirtschaftliche und kultu-
relle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen, sofern sie dem Zweck der Gesellschaft oder der Stadtent-
wicklung der Stadt Detmold dienen.  
 
Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert 
werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen 
oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten, pachten und Kooperations- und 
Unternehmensverträge abschließen.  

 
 
 
 

7.2 Volkshochschule Detmold-Lemgo (VHS Detmold-Lemgo) Anstalt öffentlichen Rechts 
 
Stammkapital: 50.000 €  
Gründungsjahr: 2014 
 
Träger des gemeinsamen Kommunalunternehmens: 

 
Stadt Detmold zu 50,0 %    (= 25.000,00 €) 
Stadt Lemgo zu 50,0 %         (= 25.000,00 €) 
 
Aufgabe der Volkshochschule ist es, Jugendliche und Erwachsene nach Beendigung einer ersten Bildungsphase 
weiterzubilden. Hierzu erstellt sie ein umfassendes Bildungsangebot, das sich an gesellschaftlichen und individuel-
len Bedürfnissen sowie am Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse orientiert: Die Arbeit der Volkshochschule ist 
sowohl auf Vertiefung und Ergänzung vorhandener Eignungen als auch auf den Erwerb neuer Erkenntnisse, Fer-
tigkeiten und Verhaltensweisen der teilnehmenden Personen gerichtet. Zu diesem Zweck bietet die Volkshoch-
schule gemäß der §§ 3, 4 Abs. 1 1. WbG Lehrveranstaltungen (Vorträge, Seminare, Kurse, Diskussionen, Studien-
fahrten, Vorführungen, Ausstellungen u.a.) an. 

 
 
  



 

 
 

7.3 Sonstige Beteiligungen 
 
Daneben besitzt die Stadt Detmold noch Minderheitsbeteiligungen an folgenden Unternehmen: 
 
- Landestheater Detmold GmbH 415.500 € 
- Abfallbeseitigungsverband (AWV) Lippe  33.400 € 
- Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG 51.620 € 
- Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG 640 € 
- Netzwerk Lippe, Gesellschaft für Beschäftigungs- 
  und Qualifizierungsförderung mbH 1.023 € 
- Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH  5.215 € 
- Lippe Tourismus und Marketing GmbH 17.097 € 
- KoPart eG 750 € 
 
 

7.4 Kommunale Wohnungsgenossenschaft Britensiedlung eG 
 
Der Rat der Stadt Detmold hat in seiner Sitzung am 11.07.2019 beschlossen, dass die Stadt Detmold sich an der 
Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugenossenschaft zur Entwicklung der Britensiedlung im Bereich der 
Immelmannstraße (sog. Cluster 2.1) in Form einer Sacheinlage von Grundstücken beteiligt sowie einen Geschäfts-
anteil i.H.v. 500 EUR unmittelbar erwirbt. Daneben hat die Detmolder Gesellschaft für Stadtentwicklung GmbH 
ebenfalls einen Geschäftsanteil i.H.v. 500 EUR erworben. 
 
Am 17.12.2019 wurde die Genossenschaft in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Lemgo eingetragen. 
Sie hat ihren Betrieb Anfang 2020 aufgenommen. 
 
 

7.5 Kommunale Wohnungsgenossenschaft Breitefeld eG  
 
Der Rat der Stadt Detmold hat in seiner Sitzung am 18.03.2021 beschlossen, bei Gründung einer kommunalen 
Wohnungsbaugenossenschaft zur Entwicklung der Britensiedlung im Bereich der Blücherstraße und der Sieg-
friedstraße Geschäftsanteile eines Geschäftsanteils i.H.v. 500 EUR unmittelbar zu erwerben. Daneben hat die 
Detmolder Gesellschaft für Stadtentwicklung GmbH ebenfalls einen Geschäftsanteil i.H.v. 500 EUR erworben und 
hat Grundstücke in Form einer Sacheinlage eingebracht. 
 
Am 18.10.2021 wurde die Genossenschaft in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Lemgo eingetragen. 
Sie hat ihren Betrieb 2021 aufgenommen. 
 
 

7.6 Alte Ziegelei eG  
 
Der Rat der Stadt Detmold hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, sich bei Gründung einer Genossen-
schaft zur Erschließungs- und Entwicklung des Gebietes des ehemaligen Betonwerks Sander an der Bielefelder 
Straße zu einem nachhaltigen Gewerbegebiet in Form einer Sacheinlage von Grundstücken zu beteiligen sowie 
einen Geschäftsanteil i.H.v. 1.000 EUR unmittelbar zu erwerben. Daneben erwirbt die Detmolder Gesellschaft für 
Stadtentwicklung GmbH ebenfalls einen Geschäftsanteil i.H.v. 1.000 EUR und bringt Grundstücke in Form einer 
Sacheinlage ein. 
 
Die neue Genossenschaft trägt den Namen „Alte Ziegelei eG“. Am 23.05.2023 wurde die Genossenschaft in das 
Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Lemgo eingetragen. Sie hat ihren Betrieb bereits in 2022 aufgenom-
men. 
 
  



 

 
 

 

 
 



 

 
 

8. Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) 
 

8.1 Allgemeines 
 
Der Haushalt der Stadt Detmold basiert seit 2008 auf den Regelungen des NKF. NKF steht für „Neues Kommunales 
Finanzmanagement“ und bezeichnet die in der Privatwirtschaft bewährte doppelte Buchführung oder Doppik unter 
Beachtung von kommunalen Besonderheiten.  
 
 

8.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF 
 
Das NKF zeichnet sich gegenüber der Kameralistik durch eine Reihe von Vorteilen aus, auf die eine moderne 
Verwaltung heute angewiesen ist: 
 

• Darstellung des Vermögens und der Schulden 
• vollständige und periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und -verbrauchs   
• Abbildung von Aufwand und Ertrag und, getrennt davon, Auszahlungen und Einzahlungen 
• Hervorhebung der Ziele und Ergebnisse des Verwaltungshandelns und damit eine klare Outputorientie-

rung 
• Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungs-wesens im „Konzern Kommune“ 
• Möglichkeit der Steuerung durch Budgets  
• Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling 

 
Der doppische Produkthaushalt stützt sich dabei auf drei Komponenten: 
 

1.) Die Bilanz als stichtagsbezogener Nachweis für das Vermögen und dessen Finanzierung wird jeweils 
zum Jahresabschlusserstellt. 

2.) Der Ergebnisplan beinhaltet die Aufwendungen und Erträge und ist somit wichtigster Bestandteil des 
neuen kommunalen Haushalts. 

3.) Der Finanzplan beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und damit auch alle Investitionen und deren 
Finanzierung 

 
 
Neben diesen Komponenten sind die produktorientierten Ziele und Kennzahlen von großer Bedeutung. 
 
Die folgende Übersicht soll verdeutlichen, wie der NKF-Haushalt aussieht: 
 
 

  

Finanzrechnung  
(Finanzplan) 

  

    
Bilanz 

    

Ergebnisrechnung 
 (Ergebnisplan) 

  

    Aktiva Passiva     

Einzahlungen 
./. 
Auszahlungen 

  Vermögen Eigenkapital   
 

Erträge 
./. 
Aufwendungen 

  

Liquiditätssaldo  
Liquide Mittel Fremdkapital     

Ergebnissaldo 

 



 

 
 

8.2.1 Bilanz 
 
Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und das Kapital der Kommune vollständig und 
übersichtlich aus. Aus diesen Größen ergibt sich auch das Eigenkapital der Kommune als rechnerische Größe. Die 
Bilanz liefert somit wichtige Informationen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über des-
sen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten 
sichtbar. Die Gegenüberstellung von Mittelverwendung auf der Aktivseite und Mittelherkunft auf der Passivseite der 
Bilanz gibt wichtige Anhaltspunkte für die Beurteilung der Eigenfinanzierung und des Verschuldungsgrades. 
 
Besonderheit Eröffnungsbilanz: 
Die Bewertung des Vermögens in der Eröffnungsbilanz erfolgte unter Abweichung von der grundsätzlichen Orien-
tierung der Bewertung an Anschaffungs- und Herstellungskosten auf Basis von vorsichtig geschätzten Zeitwerten. 
Ziel war eine zügige und wirtschaftliche Vorgehensweise bei der Bewertung. Hierfür wurden Bewertungsvereinfa-
chungsmethoden zugelassen wie z.B. Fest- bzw. Gruppenbewertung. 

Die Gruppenbewertung nach § 29 Abs. 1 Ziff. 3 KomHVO (§ 34 Abs. 3 GemHVO a. F.) ist ein Verfahren der Pau-
schalbewertung. Sie hat mit einem gewogenen Durchschnittswert zu erfolgen. Voraussetzung für eine Gruppen-
bewertung ist, dass es sich um gleichartige Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens sowie andere gleichar-
tige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände handelt. Diese dürfen zu einer Gruppe 
zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Bei einer Gruppenbewertung 
werden Abschreibungen gebucht. 

Voraussetzung für die Festwertbildung gem. § 29 Abs. 1 Ziff. 1 KomHVO (§ 34 Abs. 1 GemHVO a. F.) ist, dass 
der Bestand der Vermögensgegenstände in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen 
unterliegt, d.h. dass die Vermögensgegenstände regelmäßig ersetzt werden müssen. Des Weiteren muss der 
Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung sein. Eine Festwertbildung ist nur für Vermögensgegenstände des 
Sachanlagevermögens sowie für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zulässig. Die Festwerte unterliegen keiner Ab-
schreibung, sondern werden bis zur nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden sofort 
als Aufwand verbucht. 

 
 
8.2.2 Ergebnisrechnung 
 
Die zweite Komponente des NKF ist die Ergebnisrechnung. Diese ist - im Unterschied zur Bilanz - sowohl für die 
Planung („Ergebnisplan“) als auch für die Rechnungslegung erforderlich. Aufgabe der Ergebnisrechnung ist die 
periodengenaue Abgrenzung des Ressourcenverbrauchs (z.B. Personalaufwand, Abschreibungen etc.) und des 
Ressourcenaufkommens (z.B. Steuern, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte etc.). Das in der Ergebnisrechnung 
ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und beeinflusst die Höhe des Eigenkapitals. Somit ähnelt die Er-
gebnisrechnung der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. 
 
Seit Einführung des NKF steht der Ergebnisplan im Zentrum des Haushaltsplans. Er ist die maßgebliche Größe für 
den Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich ist erreicht, wenn die Erträge des Haushaltsjahres die Aufwen-
dungen decken oder der Differenzbetrag durch die Ausgleichsrücklage gedeckt wird. 
 
Im Ergebnisplan spiegelt sich der erwartete Werteverzehr im Laufe des Jahres wider. 
 
 

8.2.3 Finanzrechnung 
 
Neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung tritt als dritte Komponente des NKF die Finanzrechnung auf. Sie hat, 
ebenso wie die Ergebnisrechnung, eine Planungskomponente, die als Finanzplan bezeichnet wird. Die Finanz-
rechnung liefert eine zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme und stellt so die Veränderung des 
Finanzmittelbestandes dar.  
 
Daneben ist ein Finanzplan als Planungskomponente der Finanzrechnung unerlässlich, um eine Basis für die for-
male Ermächtigung zur Verwendung von Finanzmitteln zu schaffen. Der Rat ermächtigt mittels des Finanzplanes 



 

 
 

die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen. Der Finanzplan stellt die Ermächtigung für Investiti-
onen dar. Die Summe aller im Finanzplan festgehaltenen Ein- und Auszahlungen verändert in der Bilanz die „liqui-
den Mittel“, d.h. das Umlaufvermögen. Hierdurch wird die Verbindung zwischen Bilanz und Finanzrechnung herge-
stellt. 
 
 

8.2.4 Produkte, Ziele und Kennzahlen  
 
Der mit der Haushaltssatzung festgesetzte Haushaltsplan beinhaltet einen Ergebnis- und einen Finanzplan. Diese 
beiden Pläne weisen die betreffenden Werte für die Kommune als Ganzes aus. Neben diesen Instrumenten be-
steht der Haushaltsplan aus Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Diese werden jeweils für vorgegebene Produkte 
aufgestellt. Hierfür wurde ein Produktrahmen entwickelt, der 17 vorgegebene Produktbereiche enthält. Die weiteren 
Ebenen (Produktgruppen und Produkte) können kommunal-spezifisch gestaltet werden. Dabei ist jedoch festzuhal-
ten, dass die unterste Ebene (das Produkt) die Ermächtigungsebene (bzw. Planungsebene) darstellt. 
 
Die Verständlichkeit, aber vor allem auch die Steuerungsrelevanz des kommunalen Haushalts, wird dadurch unter-
strichen, dass auf Grund der Vorschriften des § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 41 Abs. 2 KomHVO bei den einzelnen 
Produktbereichen die Produktziele dargestellt und zur Unterstützung der Haushalts- und Finanzsteuerung durch 
Kennzahlen zur Zielerreichung ergänzt werden.  
 
Insofern wird der Haushaltsplan durch verbale Ergänzungen verständlicher gemacht. Die spezifische Ausgestal-
tung bleibt jeder Kommune selbst überlassen. Zielbeschreibungen, Kennzahlen oder sonstige Angaben können 
und müssen von jeder Kommune individuell festgelegt werden. 
 
  



 

 
 

9. Struktur und Erläuterungen zum Ergebnisplan und Finanzplan 
 
 

Ergebnisplan 

  1 + Steuern und ähnliche Abgaben 
  2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
  3 + Sonstige Transfererträge 
  4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
  5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 
  6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 
  7 + Sonstige ordentliche Erträge 
  8 + Aktivierte Eigenleistungen 
  9 +/- Bestandsveränderungen 
10 = Ordentliche Erträge 
11 - Personalaufwendungen 
12 - Versorgungsaufwendungen 
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
14 - Bilanzielle Abschreibungen 
15 - Transferaufwendungen 
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 
17 = Ordentliche Aufwendungen 
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) 
19 + Finanzerträge 
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit  

(= Zeilen 18 und 21) 
23 + Außerordentliche Erträge 
24 - Außerordentliche Aufwendungen 
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) 
27  -  Globaler Minderaufwand 
28  = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) 

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 

29  Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 
30  Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 
31  Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 
32  Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen 

33  Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) 

 



 

 
 

Erläuterungen zu den einzelnen Ergebnispositionen: 
 
Zu Zeile 1: Steuern und ähnliche Abgaben 
 
Hierunter fallen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B), die Gemeindeanteile an Gemeinschafts-
steuern (Einkommen- und Umsatzsteuer sowie  Kompensationsleistungen) und sonstige Steuern (Vergnügungs-, 
Hundesteuer). Zu den ähnlichen Abgaben zählen u.a. die Fremdenverkehrsabgaben und die Abgaben von Spiel-
banken. Letztere fallen in Detmold nicht an. 
 
 
Zu Zeile 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
 
Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen 
geleistet werden. Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörper-
schaften. Man unterscheidet zwischen allgemeinen Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei ent-
scheiden kann (z.B. Schlüsselzuweisungen ohne investiven Charakter, Bedarfszuweisungen vom Land) und 
zweckgebundenen Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungs-
bedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt.  
 
Dieser Ergebnisposition ist ferner die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zuzuordnen. 
 
Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur 
Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfes aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden (z.B. 
Kreisumlage beim Kreis Lippe).  
 
 
Zu Zeile 3: Sonstige Transfererträge  
 
Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf 
einseitigen Verwaltungsvorfällen. Dazu zählen u.a. der Ersatz von sozialen Leistungen im Zusammenhang mit der 
Sozialhilfe bzw. dem Asylbewerberleistungsgesetz. 
 
 
Zu Zeile 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
 
Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen 
(z.B. Pass- und Genehmigungsgebühren) sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte als auch zweck-
gebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme 
wirtschaftlicher Dienstleistungen (z.B. Einrichtungen der Abwasser- oder Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Erträge aus Sonderposten für den Gebührenausgleich) 
erfasst.  
 
 
Zu Zeile 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte  
 
Hierzu gehören Finanzmittel, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. bei Verkauf, Mieten und 
Pachten, Eintrittsgeldern und Erbbauzinsen.  
 
 
Zu Zeile 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, welche eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. In aller 
Regel liegt hier ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag 
eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt 
werden, handelt es sich um eine Kostenumlage (z.B. Erstattungen des Landes nach dem Unterhaltsvorschussge-
setz, Wahlkostenerstattungen). 



 

 
 

Zu Zeile 7: Sonstige ordentliche Erträge 
 
Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Positionen zugeordnet werden können (z.B. Bußgel-
der, Säumniszuschläge, Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, Verzinsung der Gewerbe-
steuer, Konzessionsabgaben). 
 
 
Zu Zeile 8: Aktivierte Eigenleistungen 
 
Erstellt die Gemeinde aktivierungsfähige Vermögensgegenstände selbst, stellt deren Wert einen Ertrag dar, welcher 
hier auszuweisen ist. Als Gegenposition hierzu sind die Aufwendungen der Gemeinde (Herstellungskosten: z.B. 
Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte usw.) zur Herstellung von Anlagevermögen 
zu sehen. 
 
 
Zu Zeile 9: Bestandsveränderungen  
 
Erhöht sich am Bilanzstichtag der Lagerbestand an unfertigen oder fertigen Erzeugnissen, die zum Verkauf herge-
stellt wurden, gegenüber dem Bestand im Vorjahr, so ergibt sich ein Ertrag aus einer Bestandsveränderung. Be-
standsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsveränderungen ergeben, so dass hier auch 
ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist (z.B. Streusalz im FB 7). 
 
 
Zu Zeile 10: Ordentliche Erträge 
 
Die Zeilen 1 bis 9 ergeben die Summe der ordentlichen Erträge. 
 
 
Zu Zeile 11: Personalaufwendungen 
 
Hierzu gehören die Bezüge der Beamten, die Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten sowie aller weiteren Kräfte 
aufgrund arbeitsrechtlicher Vertragsformen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnneben-
kosten (z.B. Sozialversicherungsbeiträge). Aber auch die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 
die Beiträge zu Versorgungskassen werden dieser Position zugeordnet. 
 
 
Zu Zeile 12: Versorgungsaufwendungen 
 
Hierunter fallen die Versorgung und die Beihilfen für die Pensionäre. 
 
 
Zu Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
 
Hierzu zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung („Betriebs-
zweck“) zugeordnet werden können. Als Beispiele sind hier zu nennen: Wasser, Abwasser, Energie, Fahrzeug-, 
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Schülerbeförderung, Treibstoffe etc.  
 
 
Zu Zeile 14: Bilanzielle Abschreibungen 
 
Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von aktivierbaren Gütern des Anlagevermögens sind grundsätzlich 
linear auf die Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werte-
verzehr bzw. den Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb des Haushaltsjahres dar. Auch außerplan-
mäßige Abschreibungen werden hier erfasst. 
 
 



 

 
 

Zu Zeile 15: Transferaufwendungen 
 

Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegen-
leistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch 
(u.a. Kreis-, Gewerbesteuerumlagen, Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, 
Kriegsopfer oder an Asylbewerber, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und sonstige 
Institutionen).  
 
 
Zu Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen  
 

Hier werden alle weiteren Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzurechnen 
sind (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung, Mieten und Pachten, Geschäftsaufwendungen, 
Versicherungsbeiträge, Aufwandsentschädigungen). 
 
 
Zu Zeile 17: Ordentliche Aufwendungen 
 

Die Zeilen 11 bis 16 ergeben die ordentlichen Aufwendungen. 
 
 
Zu Zeile 18: Ordentliches Ergebnis 
 
Das ordentliche Ergebnis weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es 
umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge 
(Zeile 10) und der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) zu ermitteln. 
 
 
Zu Zeile 19: Finanzerträge  
 
Dividenden oder Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsunternehmen, Erträge aus Wertpapieren des Umlauf-
vermögens und Zinserträge zählen zu den Finanzerträgen. 
 
 
Zu Zeile 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  
 
Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch 
sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen.  
 
 
Zu Zeile 21: Finanzergebnis 
 
Der Saldo aus den Zeilen 19 und 20 wird als Finanzergebnis ausgewiesen. 
 
 
Zu Zeile 22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
 
Das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis (Zeilen 18 und 21) bilden das Ergebnis der laufenden Verwal-
tungstätigkeit. 
 
 
Zu den Zeilen 23 bis 25: Außerordentliche Erträge, außerordentliche Aufwendungen, außerordentliches Ergebnis 
 
Hierunter fallen alle Erträge und Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, somit 
auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren und von wesentlicher Bedeutung sein müssen. Hierzu zäh-
len u.a. Aufwendungen für durch höhere Gewalt verursachte Unglücke. Hierunter sind die gesetzlichen Isolierun-
gen der durch die COVID-19-Pandemie sowie den Krieg gegen die Ukraine bedingten Belastungen darzustellen.  



 

 
 

Zu Zeile 26: Jahresergebnis 
 
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das außerordentliche Ergebnis (Zeilen 22 und 25) stellen in 
der Summe das Jahresergebnis dar. Es zeigt das Ergebnis der voraussichtlichen wirtschaftlichen Entwicklung der 
Gemeinde.  
 
 
Zu Zeile 27: Globaler Minderaufwand 
 
Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichs-
rücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Pro-
zent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden 
(globaler Minderaufwand). 
 
 
Zu Zeile 28: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 
 
In dieser Zeile ist das Jahresergebnis (Zeile 26), bereinigt um den globalen Minderaufwand (Zeile 27), auszuweisen.  
 
 
Zu den Zeilen 29 bis 32: Verrechnete Erträge u. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen u. Finanzanlagen 
 
Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermö-
gensgegenständen, welche die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, sowie aus 
Wertveränderungen von Finanzanlagen mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.  
 
 
Zu Zeile 33: Verrechnungssaldo 
 
Der Saldo aus den Zeilen 29 bis 32 wird als Verrechnungssaldo ausgewiesen. 
 
  



 

 
 

Finanzplan 
1  Steuern und ähnliche Abgaben 
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 
3 + Sonstige Transfereinzahlungen 
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 
7 + Sonstige Einzahlungen 
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
9 =  Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

10 - Personalauszahlungen 
11 - Versorgungsauszahlungen 
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  
14 - Transferauszahlungen 
15 - Sonstige Auszahlungen 
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) 
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
19 +  Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 
21 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 
23 =  Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) 

33 + 
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirt-
schaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 

34 
2 

35 
 

 
36 

+ 
 

- 
 

 
- 

Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung 
 

Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen 
 

Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) 
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 

40 = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) 
 

 
  



 

 
 

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzpositionen:  
 
Der Finanzplan nimmt die durch die Erträge und Aufwendungen anfallenden Ein- und Auszahlungen auf. Die Zei-
len 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes. Daher wird 
auf die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen auf den vorherigen Seiten verwiesen. Soweit Abweichungen bei 
der Abgrenzung der Ein- bzw. Auszahlungen von der Definition der entsprechenden Erträge und Aufwendungen 
des Ergebnisplanes bestehen, werden diese im Folgenden erläutert:  
 
 
Zu Zeile 8: Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 
 
Folgende Einzahlungen sind unter der hier genannten Position zu verbuchen: 
 

- Zinseinzahlungen, 
- Rückflüsse von gegebenen Darlehen,  
- Einzahlungen von Gewinnanteilen von Beteiligungsunternehmen oder aus Wertpapieren.  

 
 
Zu Zeile 17: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 
 
Der Saldo („Cash Flow“) stellt die Differenz der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9) zu den 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 16) dar.  
 
 
Zu Zeile 18: Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 
 
Hier sind Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuweisungen und-zuschüssen darzustellen. Die Einzahlungen 
sind in voller Höhe dem Haushaltsjahr zuzuordnen, in dem sie eingehen. 
 
 
Zu Zeile 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen  
 
Unter dieser Position sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie aus der 
Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens abzubilden. 
 
 
Zu Zeile 20: Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  
 
Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpa-
piere und Ausleihungen (langfristige Forderungsdarlehen). 
 
 
Zu Zeile 21: Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 
 
Unter dieser Position sind Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen abzubilden (z. B. 
Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch, Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW u. a.). 
 
 
Zu Zeile 22: Sonstige Investitionseinzahlungen   
 
Hierunter fallen insbesondere Rückflüsse von Ausleihungen (langfristigen Forderungsdarlehen) sowie alle sonsti-
gen Einzahlungen für investive Maßnahmen.  
 
 
  



 

 
 

Zu Zeile 23: Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
 
Hier erfolgt ein Ausweis der Summe aus den Zeilen 18 bis 22. 
 
 
Zu Zeile 24: Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 
 
Dieser Position sind die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens 
sowie die Auszahlungen für die Ablösung von Dauerlasten zuzuordnen. 
 
 
Zu Zeile 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen 
 
Hierunter fallen sämtliche Auszahlungen für investive Baumaßnahmen.  
 
 
Zu Zeile 26: Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen 
 
Unter dieser Position sind alle Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (z. B. Geräte, 
Fahrzeuge, Maschinen) auszuweisen.  
 
 
Zu Zeile 27: Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 
 
Zu den Finanzanlagen gehören Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpa-
piere und Ausleihungen, soweit es sich hierbei um Anlagevermögen handelt.  
 
 
Zu Zeile 28: Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 
 
Unter dieser Position werden Zuwendungen einer Gemeinde an Dritte ausgewiesen, sofern durch die Auszahlung 
Anlagevermögen geschaffen wird und gleichzeitig das wirtschaftliche Eigentum am Vermögensgegenstand bei der 
Gemeinde verbleibt. 
 
 
Zu Zeile 29: Sonstige Investitionsauszahlungen 
 
Zu den sonstigen Investitionsauszahlungen gehören insbesondere die Auszahlungen für die Gewährung von Aus-
leihungen (langfristigen Forderungsdarlehen).  
 
 
Zu Zeile 30: Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    
 
Die Zeilen 24 bis 29 ergeben die Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit. 
 
 
Zu Zeile 31: Saldo aus Investitionstätigkeit 
 
Der Saldo aus den Zeilen 23 und 30 wird als Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. 
 
 
Zu Zeile 32: Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 
 
Die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17) und aus Investitionstätigkeit (Zeile 31) stellt 
den unter dieser Position auszuweisenden Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag dar.  
 



 

 
 

Zu den Zeilen 33 und 34: 
 
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsverhältnissen sowie Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten 
zur Liquiditätssicherung 
 
In Zeile 33 werden Einzahlungen aus der Aufnahme bzw. aus Rückflüssen von Krediten für Investitionen und die-
sen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen abgebildet.  
 
In Zeile 34 erfolgt die Darstellung von Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur 
Liquiditätssicherung.  
 
 
Zu den Zeilen 35 und 36: 
 
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkom-
menden Rechtsverhältnissen sowie Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssi-
cherung 

Hier sind Auszahlungen zu berücksichtigen, welche im Zusammenhang mit der Tilgung und Gewährung von Kredi-
ten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen bzw. im Zusammenhang mit 
der Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung stehen.  
 
 
Zu Zeile 37: Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
 
Aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 bis 36) ergibt sich der „Cash Flow“ aus Fi-
nanzierungstätigkeit. 
 
 
Zu Zeile 38: Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln  
 
Dieser Saldo aus den Zeilen 32 und 37 weist die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus kon-
sumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen aus. 
 
 
Zu Zeile 39: Anfangsbestand an Finanzmitteln 
 
Hier ist der in der Bilanz zum 1. Januar eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berück-
sichtigen. 
 
 
Zu Zeile 40: Liquide Mittel   
 
Zum Anfangsbestand an Finanzmitteln (Zeile 39) ist die im Laufe des jeweiligen Haushaltsjahres geplante Verän-
derung des Bestandes an Finanzmitteln hinzuzurechnen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Veränderun-
gen ergibt sich sodann der geplante Bestand der liquiden Mittel zum Jahresende. 
 


